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Elzacher Ferienprogramm 2020 in vollem Gange 
 

Das Jugendhaus befindet sich zwar gerade noch mitten in der 
Renovierung, trotzdem hat der Verein 
für die Jugend dieses Jahr insgesamt 
drei Ferienspielaktionen 
angeboten. Nach jeweils einem 
Nachmittag für Mädchen und Jungs 
war das dritte Angebot dann für alle 
Kinder von 10-14 Jahren offen. Es 
wurde gespielt, getanzt und das 

heiße Wetter natürlich 
auch für die eine oder 
andere Wasserschlacht 
genutzt. Wenn die 
Renovierung 
abgeschlossen ist,  
soll es nach den 
Sommerferien auch 
regelmäßig offene  
Gruppentreffs im  

Jugendhaus  
geben.  

 
 

Als weitere Highlights für die Kids gab es unter anderem: 

 
 

Girls- und Boysday 

Rund um den Ball 

Wir fertigen eine Halskette 

Girls-  
und Boysday 
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Ergebnisse zur Wahl des neuen Aufsichtsratsmitgliedes  
und zur Abstimmung der Beschlüsse, Entlastungen
Sehr geehrte Mitglieder der Nahwärmegenossenschaft Elzach eG,
am 20. Juli wurden im Beisein der Aufsichtsräte Gernot Limberger 
und Berthold Trenkle die im Zuge der dieses Jahr erfolgten schrift-
lichen Generalversammlung abgegebenen Wahlscheine geöffnet 
und ausgezählt. Die Wahlbeteiligung lag mit 170 eingereichten 
Wahlumschlägen bei knapp 57% der derzeitigen Genossenschafts-
mitglieder. 
Unser herzlicher Dank, unser Respekt und unsere Anerkennung 
gelten Hesso Gantert und Christof Schill für deren Kandidatur zum 
Aufsichtsratsmitglied. Dass den Mitgliedern der Nahwärmegenos-
senschaft Elzach eG damit zwei interessante Kandidaten zur Wahl 
gestellt wurden, verdeutlicht das gute Wahlergebnis, welches beide 
Kandidaten erzielen konnten: 76 (47,2%) der abgegebenen gülti-
gen Stimmen fielen auf H. Gantert, neun mehr (85, 52,7%) auf Chri-
stof Schill. Ebenfalls neun Stimmen waren ungültig. Christof Schill 
wird damit künftig den Platz des altersbedingt ausscheidenden 
Berthold Trenkle im Aufsichtsrat einnehmen, für dessen bisheriges 
Engagement wir uns herzlich bedanken.
Der Feststellung des Jahresabschlusses 2019 durch den Aufsichts-
rat nahmen bei einer Enthaltung 159 Mitglieder zustimmend zur 
Kenntnis. Insgesamt gingen zur Beschlussfassung 169 Stimmzettel 
ein, wobei 9 ungültig waren. 158 Mitglieder votierten für den Übertrag des positiven Jahresergebnisses 2019 von 1.662,89 
Euro auf das laufende Wirtschaftsjahr, zwei Mitglieder enthielten sich. Beide Gremien (Vorstand: 156 Ja-Stimmen, vier 
Enthaltungen und Aufsichtsrat: 157 Ja, zwei Enthaltungen und eine Gegenstimme) wurden für ihre Tätigkeit im zurück-
liegenden Jahr entlastet. Das dadurch vermittelte Vertrauen motiviert die Verantwortlichen sich auch weiterhin für das 
gemeinsame Unternehmen im Sinne einer nachhaltigen, klimafreundlichen und sicheren Wärmeversorgung in Bürger-
hand zu engagieren. 
www.nahwaerme-elzach.de   

Besuch beim Vorvorgänger

Bürgermeister Roland Tibi stattete mit dem 
Bundesverdienstkreuzträger und Weggefährten 
Werner Blum seinem Vorvorgänger  
Michael Heitz einen Besuch ab.

Michael Heitz und seine Frau Hannelore freu-
ten sich sehr und ließen Grüße an alle Elzacher 
ausrichten!

Werner Blum, Roland Tibi, Hannelore und Michael Heitz

Werkstattgespräche  
mit Jungunternehmern

Einige Jungunternehmer der Stadt  
Elzach trafen sich mit der stellvertreten-

den Bundesvorsitzenden der CDU,  
Silvia Breher (5. v.r.), zusammen mit 

Yannick Bury (2. v.r.) und Jutta Zeiset 
(4.v.r.) bei der Elzacher Schreinerei  
Becherer zu Werkstattgesprächen!
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Mitteilung vom  
Landratsamt Emmendingen

Gewittersturm verursacht Sturmwürfe  
im Bereich Biederbach und Prechtal

Ein Gewittersturm verursachte am Dienstagnachmittag, 
11. August 2020, Einzel- bis Nesterwürfe auf den Gemar-
kungen Biederbach und Prechtal (v.a. in den Bereichen Eck-
straße, Bachere und Leimental). In Hinblick auf die aktuell 
angespannte Waldschutzsituation, die durch die unter-
durchschnittlich niedrigen Niederschläge und überdurch-
schnittlich hohen Temperaturen in den letzten Wochen 
verschärft wird, rät das Forstamt allen Waldbesitzenden 
dringend, das neu angefallene Sturmholz zügig aufzufin-
den und aufzuarbeiten, um weitere Schäden im eigenen, 
aber auch in angrenzendem Wald zu verhindern. Frisches 
Sturmholz hat eine große Lockwirkung auf Borkenkäfer 
und stellt optimale Brut- und Nahrungsstätten für diese 
Käfer dar. Wird das Sturmholz nicht schnell genug aufgear-
beitet, besteht das Risiko, dass sich die aktuell ablaufende 
Massenvermehrung von Borkenkäfern noch verstärkt und 
benachbarte Bäume befallen werden.

Durch Sturm geworfenes Holz und gebrochene Stämme 
stehen oft unter Spannung. Dadurch besteht ein erhöhtes 
Unfallrisiko bei der Aufarbeitung. Die Unfallverhütungs-
vorschriften für die Aufarbeitung von Sturmholz sind da-
her unbedingt einzuhalten.

Bei Fragen zur Sturmholzaufarbeitung und Borkenkäfer-
bekämpfung können Waldbesitzende sich unter 07641 
4519400 (Forstamt Emmendingen), 07641 4519441 (Forst-
amt - Außenstelle Waldkirch) oder per E-Mail an forstamt@
landkreis-emmendingen.de an das Forstamt sowie die ört-
lich zuständigen Revierleiter wenden.

Walderlebnis mit dem Förster    

Waldführung am Mittwoch, 9. September von 

09:00 – 12:00 Uhr 
         Treffpunkt:  

09:00 Uhr am Waldparkplatz, oberhalb der 
BDHKlinik Elzach 
Anzahl Teilnehmer:  

mind. 10, max. 15 Kinder 
Alter:  7 – 11 Jahre 

Mitzubringen ist Vesper, Getränke, 
wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk, 
lange Hosen (Zecken) und ganz viel gute 

Laune. 
Anmeldung bis zum 4. September 2020 

beim Forstamt,  
Tel. 07641 4519400 

Die Veranstaltung findet in Anlehnung an das 
Elzacher Ferienprogramm statt. 

„Marken von Welt - 
 für kleines Geld“
Unter dem Motto „Marken von Welt – für kleines 
Geld“ finden Sie in der Elzacher Fundgrube eine gro-
ße Auswahl an sommerlicher Kleidung. Da ist sicher 
auch was Passendes für Sie dabei. Nutzen Sie die ver-
bleibende Zeit bis zu unserer Sommerpause, um bei 
uns vorbeizuschauen.
Zu den nachfolgenden Öffnungszeiten sind wir gerne 
für Sie da.
montags  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
mittwochs und freitags  15.00 Uhr bis 18.00 Uhr

HINWEIS:
Den letzten Tag vor unseren Ferien geöffnet haben 
wir am Freitag, den 28. August und öffnen dann ab 
Montag, den 14. September wieder unsere Türen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Das Team der Elzacher Fundgrube
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Seniorenfahrt mit Bürgermeister Roland Tibi 
muss abgesagt werden 

 
 

Liebe Seniorinnen und Senioren, 
 
sehr schade, aber ich muss den Seniorenausflug für dieses Jahr aufgrund  
der Corona-Situation absagen. Es ist mir nicht leichtgefallen, diese Entscheidung zu 
treffen, da die Begegnungen und Gespräche mit Ihnen in ungezwungener und 
angenehmer Atmosphäre immer ein besonderes Erlebnis und Bereicherung sind. 
 

Ich hoffe sehr, dass ich Sie im nächsten Jahr wieder zu einer erlebnisreichen 
Seniorenfahrt Anfang Oktober einladen kann. 
 
Bis dahin bleiben Sie gesund und 
herzliche Grüße 
Ihr 
 
 
Roland Tibi, Bürgermeister  

Wichtiger Hinweis für alle Autoren des 
Mitteilungsblattes der Stadt Elzach

Umstellung  
auf das  

neue Redaktionssystem
In den kommenden Monaten wird 
das Redaktionssystem für das Mittei-
lungsblatt der Stadt Elzach, „Nuss-
baum-Online-Senden“ durch das 
nutzerfreundlichere und moderne 
Content-Management-System „artikel-
star“ ersetzt.
Im Zuge dieser aufwendigen Umstel-
lung erhält jeder Autor einen vollstän-
dig neuen Zugang, daher ist es erfor-
derlich, dass sich sämtliche Autoren, 
die bisher aktiv im System „Nussbaum-
Online-Senden“ angelegt sind, unter 
Angabe ihrer Kontaktdaten (Name, Te-
lefon, E-Mail-Adresse) sowie der dazu-
gehörigen Rubrik (Kirche/Verein/sons-
tige Organisation) an Frau Wisser vom 
Hauptamt der Stadt Elzach per E-Mail: 
michaela.wisser@elzach.de wenden.
Alle, bei der Stadt Elzach hinterlegten 
Autoren, wurden bereits per E-Mail am 
27.07.2020 angeschrieben, eine Rück-
meldung ist noch nicht von allen bei 
uns angekommen. Um einen reibungs-
losen Ablauf zu gewähren, ist dies not-
wendig.
Für Fragen steht Ihnen Frau Wisser un-
ter Tel.: 07682-80428 sowie unter oben 
stehender E-Mail-Adresse zur Verfü-
gung.
Bitte beachten Sie, dass für einen rei-
bungslosen Übergang eine Rückmel-
dung bis zum 31.08.2020 dringend er-
forderlich ist.

Hinweis des Registergerichts Freiburg i. Br.  
zu COVID-19/Corona 
© Registergericht Freiburg i. Br., 12.03.2020 

Die in der Satzung angeordnete periodische Mitgliederversamm-
lung muss das zuständige Organ -in der Regel ist dies der Vereins-
vorstand- einberufen; insoweit verbleibt ihm zwar kein Ermessen, 
allerdings besteht -unter „normalen“ Umständen- ein Schadens-
ersatzanspruch des Vereins gegen ihn wegen unterlassener Einbe-
rufung nur bei schuldhaftem Handeln (1). 
(1) Vgl. Reichert, Vereins- und Verbandsrecht, 14. Auflage, 2018, 
RNrn 1203, 1204; Stöber/Otto, Handbuch zum Vereinsrecht, 11. 
Auflage, 2016, RNrn. 649; Sauter/ Schweyer/ Waldner, Der einge-
tragene Verein, 20. Auflage, 2016, RNr. 158 
Auf Grund der aktuellen Gesundheitslage bestehen aus regis-
tergerichtlicher Sicht keine Bedenken gegen eine Verlegung der 
jährlichen Mitglieder- bzw. Generalversammlungen auf einen spä-
teren Termin im laufenden Jahr 2020 bzw. gegen die Zusammen-
legung mit der jährlichen Mitgliederversammlung des Kalender-
jahres 2021. 
Bei anstehenden Wahlen zum Vorstand kann die Durchführung 
einer Mitgliederversammlung dann notwendig sein bzw. werden, 
wenn es sich um die Wahl solcher Vorstandsmitglieder handelt, 
die den Verein gesetzlich nach § 26 BGB vertreten: 
Hier ist die Satzung zunächst daraufhin zu prüfen, ob der Ver-
ein auch nach Ausscheiden des Vorstandsmitgliedes bzw. der Vor-
standsmitglieder noch rechtlich handlungsfähig ist bzw. bleibt. 
Bspw. ist das Ausscheiden eines einzelnen Vorstandsmitgliedes 
für die Vertretung des Vereins folgenlos, wenn die übrigen Vor-
standsmitglieder den Verein entweder jeweils alleine oder im Zu-
sammenwirken mit den verbleibenden Vorstandsmitgliedern ver-
treten können. 
Auch ist die Satzung ggf. daraufhin zu prüfen, ob die Wahl we-
gen Ablaufs der Amtszeit eines Vorstandsmitgliedes erforderlich 
wird und die Satzung keine sogen. „Gleitklausel“ enthält, dh. die 
Bestimmung, dass der Vorstand bis zu einer (ordnungsgemäßen 
Neuwahl) im Amt bleibt - hier besteht regelmäßig keine Notwen-
digkeit einer Wieder- bzw. Nachwahl. 
Diese Klausel hindert ein Vorstandsmitglied aber nicht, sein Amt 
gegenüber einem der übrigen Vorstandsmitglieder wirksam nie-
derzulegen.
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Redaktionsschluss:
Für KW 35 – Montag, 24.08.2020, 09:00 Uhr

Verspätet eingehende Beiträge können nicht mehr berücksichtigt werden.
Wir bitten um Beachtung. 
Bürgermeisteramt Elzach

Der Gemeindeverwaltungsverband Elzach mit der Stadt Elzach und den Gemeinden Winden im Elztal und Bieder-
bach sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Gebäudemanager (m/w/d)  
für das technische, infrastrukturelle  Gebäudemanagement.

Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle.

Ihr Aufgabengebiet:
Bewirtschaftung sämtlicher öffentlicher Gebäude, gegliedert in folgende Punkte:
Technisches Gebäudemanagement
•	Planung und Abwicklung einschließlich Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Instand-

haltungsmaßnahmen, Reparaturarbeiten, energetische Modernisierungen sowie kleinerer Baumaßnahmen.
•	Koordination und Überwachung sämtlicher Wartungen an technischen Anlagen, Führen von Wartungsbüchern.
•	Koordination und Überwachung sämtlicher wiederkehrender Prüfungen (Sachkundigen/Sachverständigenprü-

fung) wie z.B. Brandmeldeanlagen, Fluchtwegbeleuchtung, Fluchtwegtüren, Blitzschutz, Lüftungs- und Heizungs-
anlagen, Turngeräte (Führen von Prüfbüchern) nach Anforderung der rechtlichen Vorgaben in Zusammenarbeit 
mit den Hausmeistern

Infrastrukturelles Gebäudemanagement
•	Koordination Gebäudereinigung, Reinigungsmittelbestellung.
•	Bestellung von Verbrauchsmaterial bzw. Koordination der Bestellung unter Berücksichtigung der Vergabeord-

nung.
•	Energiebewirtschaftung, Bestellen von Heizmitteln, Verbrauchsüberwachung,
•	Bestandserfassung in FM-Software
•	Energiemanagement und Energiecontrolling in FM-Software.
Wir erwarten:
•	Abgeschlossene Ausbildung als Meister bzw. Techniker im Fachbereich Hochbau Versorgungstechnik, Elektrotech-

nik, Facility Management oder eine vergleichbare Qualifikation.
•	Berufserfahrung in den beschriebenen Aufgabenfeldern, idealerweise im Bereich des Gebäudemanagements.
•	Fundierte EDV-Kenntnisse in MS Office, Kenntnisse in AVA und Facility-Management Software (CFM) ist wün-

schenswert
•	Fach- und Rechtskenntnisse in VOB, VOL bzw. UVgO, Versammlungsstättenverordnung, Schulbaurichtlinien usw.
Wir bieten:
•	eine interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten Team
•	bedarfsorientierte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
•	eine Bezahlung nach EG 9 a TVöD mit betrieblicher Altersvorsorge im öffentlichen Dienst
•	flexible Arbeitszeiten
•	Betriebliches Gesundheitsmanagement (mit Hansefit)

Interessiert?
Dann richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien) bis 
zum 31.08.2020 an den Gemeindeverwaltungsverband Elzach, Hauptstraße 69, 79215 Elzach oder online an bewer-
bung@elzach.de.
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne
->   Verbandsbauamtsleiter Tobias Kury,  Telefon: 07682/804-40
->  Verbandsschriftführer Christoph Croin, Telefon: 07682/804-20
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung.

 
 
 
 
   
 
 
 

Stadtkasse Elzach informiert
Auf der Stadtkasse Elzach wurden zum 15. 
August 2020 fällig:
3. Rate  Grundsteuer 2020
3. Rate  Gewerbesteuer 2020
An die Zahlung wird hiermit öffentlich er-
innert; bei Nichtbezahlung werden Mahn-
gebühren und Säumniszuschläge erhoben.
STADTKASSE ELZACH

Anträge auf laufende Förderung aus der Josef Burger-
Stiftung der Stadt Elzach
Anträge auf laufende Förderung aus der Josef Burger-Stiftung der Stadt 
Elzach für den Bewilligungszeitraum 01.08.2020-31.07.2021 sind bis spä-
testens 30. September 2020 beim Bürgermeisteramt Elzach, Hauptstraße 
69, 79215 Elzach einzureichen.
Antragsformulare sowie die Richtlinien sind im Zimmer 3, Außenstelle Schmied-
gasse 10B erhältlich oder können im Download-Bereich unserer Homepage 
www.elzach.de heruntergeladen werden.  Bürgermeisteramt Elzach
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Fundsachen
Folgende nachstehend aufgeführte Fundsachen wurden 
abgegeben und können während den Öffnungszeiten 
(Montag – Freitag 08:00 Uhr – 12:00 Uhr und Mittwoch 
14:00 Uhr – 18:00 Uhr und Donnerstag von 14:00 Uhr – 
16:00 Uhr) beim Fundbüro im Bürgerbüro Elzach, Zimmer 
1, Schmiedgasse 10 B, 79215 Elzach abgeholt werden
1 Mountainbike, 1 Brille, 1 einzelner Schlüssel mit Anhän-
ger 
 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 
PRESSESTELLE 

B 294 zwischen Oberwinden und Elzach 
(Kreis Emmendingen) kurzzeitig gesperrt
Regierungspräsidium beginnt mit den Sprengungen für 
Rettungsstollen
Die Arbeiten am Brandbergtunnel in Winden (Kreis Em-
mendingen) schreiten weiter voran. Ab Montag, 17. Au-
gust, beginnt das Regierungspräsidium Freiburg (RP) mit 
den Sprengungen für den Durchschlag des östlichen Ret-
tungsstollens. Deshalb kommt es in den kommenden zwei 
Wochen (17. bis 28. August) zu ca. zehnminütigen Sper-
rungen der B 294 zwischen Oberwinden und Elzach. Es sei 
geplant, die Sprengungen frühmorgens vor Beginn des Be-
rufsverkehrs durchzuführen, um die Verkehrsbehinderun-
gen so gering wie möglich zu halten, heißt es aus dem RP. 
Das RP weist weiter darauf hin, dass die Bundesstraße 
auch am Samstag, 29. August zwischen 21 Uhr und Mitter-
nacht mehrfach für jeweils 15 Minuten gesperrt werden. 
In dieser Zeit stehen im Bereich des Portals des östlichen 
Rettungsstollens Spritzbetonarbeiten an. Eine Umleitung 
werde während der kurzen Sperrungen nicht ausgewiesen. 
Das RP bittet alle Ortskundigen Verkehrsteilnehmer diesen 
Bereich weiträumig zu umfahren. Die Verkehrsteilnehmer 
werden um Verständnis für die notwendigen Einschrän-
kungen gebeten.

Die Stadt Elzach gratuliert zum Geburtstag
Prechtal
Donnerstag, 20.08.2020 80 Jahre
Theresia Katharina Füchter

Elzach
Dienstag, 25.08.2020 90 Jahre
Marianne Lina Fütterer

Zum Ehejubiläum 
Die Stadt Elzach 
gratuliert zur Diamantenen Hochzeit
20.08.2020    Eheleute Hilda und Hermann Stenzel

BEKANNTMACHUNGEN
VON ANDEREN ÄMTERNi

Falsche Microsoft-Mitarbeiter am Telefon – 
Anstieg der Fallzahlen seit Mai 2020
Ihr Telefon klingelt. Ein Unbekannter meldet sich und stellt 
sich als Mitarbeiter von Microsoft vor. Er behauptet, Ihr 
Rechner, z.B. Computer oder Laptop, sei von Viren befallen. 
In diesem Fall legen Sie am besten gleich wieder den Hörer 

auf. Denn am anderen Ende der Leitung sind höchstwahr-
scheinlich Betrüger, die nichts mit Microsoft zu tun haben, 
sondern in einem Call-Center in Indien sitzen.
Die Masche ist immer die gleiche: Die angeblichen - häufig 
nur Englisch oder gebrochen Deutsch sprechenden - Mi-
crosoft-Mitarbeiter behaupten, dass der Rechner des Ange-
rufenen Fehler aufweise, von Viren befallen oder gehackt 
worden sei oder ein neues Sicherheitszertifikat benötige 
und bieten ihre Hilfe an. Dazu sollen die Angerufenen auf 
ihren Geräten unter „Anleitung“ eine Fernwartungssoft-
ware installieren, mit der die angeblichen Probleme gelöst 
werden können.
Das Problem: Mit diesem Programm erhalten die Betrüger 
Zugriff auf die Rechner ihrer Opfer und können sensible 
Daten, beispielsweise Passwörter für das Online-Banking 
ausspähen.
Seit Mai 2020 über 40 Fälle bei der Polizei Freiburg akten-
kundig
In den letzten Wochen registrieren die Ermittler beim Po-
lizeipräsidium Freiburg eine starke Zunahme im Bereich 
des Kriminalitätsphänomens „Telefonbetrug“. Für Krimi-
naloberrat Achim Hummel vom Referat Prävention Grund 
genug, vor dieser perfiden Masche aktuell zu warnen. 
Auch deshalb, weil die routinierten Ganoven für ihre ver-
meintliche Service-Leistung meist auch noch eine „Gebühr“ 
verlangen. Anfang August wurde so ein Senior in Weil am 
Rhein um 6000 EURO betrogen. Im Raum Emmendingen 
traf es jüngst einen betagten Mann, der um knapp 1500 
EURO hintergangen wurde.
So schützen Sie sich
Chefpräventioner Achim Hummel weist darauf hin, dass se-
riöse Unternehmen wie Microsoft niemals unaufgefordert 
Kontakt zu ihren Kunden aufnehmen. Er rät daher: „Sollte 
ein angeblicher Servicemitarbeiter bei Ihnen anrufen, ohne 
dass Sie darum gebeten haben, dann legen Sie einfach den 
Hörer auf“. Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. 
Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten 
zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus. Ganz wichtig, so 
der Präventionsexperte: Gewähren Sie einem unbekannten 
Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner; beispielsweise 
mit der Installation einer Fernwartungssoftware.
In Notfällen wählen Sie die kostenlose Notrufnummer 110 
und informieren die Polizei.
Kostenlose Präventionsvorträge hält das Polizeipräsidium 
Freiburg jederzeit auch gerne bei Ihnen vor Ort.
Ihr
Polizeipräsidium Freiburg
Referat Prävention 
freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de
0761 / 29608-25

Wasserentnahmeverbot  
bleibt weiter bestehen 
Aufgrund der trockenen und niederschlagsarmen Witte-
rung des bisherigen Sommers bleibt das Ende April vom 
Landratsamt Emmendingen verhängte Wasserentnahme-
verbot weiter bestehen. Aus der Elz und anderen Flüssen 
und Bächen darf zum Schutz der Umwelt kein Wasser ent-
nommen werden, auch nicht in kleinen Mengen durch 
Schöpfgeräte oder Pumpen. Dies gilt sowohl für private 
Zwecke ebenso wie für Landwirtschaft, Forst und Garten-
bau. Das Wasserentnahmeverbot dient dem Schutz von Fi-
schen, weiteren Wassertieren und Pflanzen. 
Das Verbot der Wasserentnahme gilt, solange am dafür 
maßgeblichen Pegel der Elz bei Gutach der Wasserabfluss 
von 1,58 Kubikmeter pro Sekunde (m³/s) im Tagesmittel un-
terschritten ist, entscheidend ist der Wert „Tagesmittel am 
Vortag“. Dieser Wert kann im Internet unter https://www.
hvz.baden-wuerttemberg.de/pegel.html?id=00300 oder 
über die App „Meine Pegel“ (Detailseite: Weitere Informa-
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tionen zum Pegel) für den Pegel „Gutach / Elz“ (Q [m³/s]) 
abgefragt werden. Es gilt hierbei der angezeigte Wert hin-
ter dem Buchstaben „Q“. Liegt er unter 1,58 m³/s, darf kein 
Wasser entnommen werden. Der Wert von 1,58 m³/s ent-
spricht dem „Mittleren Niedrigwasserabfluss“. 
Für die landwirtschaftliche Beregnung im Raum Buchholz-
Denzlingen und einzelner anderer Betriebe gilt eine Son-
derregelung, die in wasserrechtlichen Zulassungen gere-
gelt ist: Die Mitglieder des Beregnungsverbandes Mittlere 
Elz dürfen Wasser dann aus Bächen und Flüssen entneh-
men, wenn oberhalb Grundwasser aus Brunnen in die Ge-
wässer eingespeist wird. Aus der Glotter darf aufgrund der 
besonderen hydrologischen Situation auch bei Einspeisung 
von Grundwasser kein Wasser entnommen werden.

Fotowettbewerb # waldimfokus läuft noch 
bis 31. August 2020
Auf Instagram läuft noch bis 31. August der Fotowettbe-
werb #waldimfokus von Forstamt und Landratsamt Em-
mendingen. Es sind schon über 200 Beiträge zusammenge-
kommen. Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren, die im 
Landkreis Emmendingen wohnen, können ihre Waldbilder 
unter dem Hashtag #waldimfokus posten. „Wir freuen 
uns auf weitere schöne Fotos. Geht raus und haltet euer 
Walderlebnis fotografisch fest“, ermuntern Forstamtsleiter 
Martin Schreiner und Waldpädagoge Bernd Nold. Immer-
hin winkt ein Fotoworkshop mit dem Freiämter Fotografen 
Sebastian Wehrle als Preis.

Herbstzeit
Das Projekt „Herbstzeit“, das eng mit dem Landratsamt 
Emmendingen kooperiert, sucht aufgrund dringender 
Nachfrage Gastfamilien, auch Einzelpersonen oder Paare, 
die bereit sind, einen älteren Menschen, der aufgrund al-
tersbedingter Beeinträchtigungen und Pflegebedürftigkeit 
nicht mehr im eigenen häuslichen Umfeld leben kann, bei 
sich zuhause aufzunehmen und damit ein generationen-
übergreifendes Zusammenleben zu ermöglichen.
Dafür gibt es ein Entgelt von ca. 1.000 Euro zzgl. Pflege-
geld, je nach Pflegegrad. Die Pflegepersonen brauchen 
keine spezielle Ausbildung, pflegerische Vorerfahrung ist 
jedoch von Vorteil – zur Entlastung kann auch ein Pflege-
dienst zugezogen werden. Das Pflegeverhältnis wird von 
der „Herbstzeit gGmbH – Betreutes Wohnen für alte Men-
schen in Familien“ fachlich begleitet. 
Gastfamilien / Pflegepersonen oder Paare, die sich für die 
Aufnahme eines alten Menschen interessieren, erhalten 
weitere Informationen bei Klemens Jörger, „Herbstzeit ge-
meinnützige GmbH – Betreutes Wohnen für alte Menschen 
in Familien“, Tel. 07641/967 159-0, www.herbstzeit-bwf.de. 

Kreismedienzentrum macht Sommerpause
Das Kreismedienzentrum geht in die Sommerpause. Von 
Montag, 10. August bis einschließlich Freitag, 4. September 
2020 ist das Kreismedienzentrum geschlossen. Erster Öff-
nungstag nach den Ferien ist Montag, 7. September 2020.

Hohe Waldbrandgefahr: Feuer im und am 
Wald verboten – auch auf Grillplätzen
Durch die derzeit herrschenden hohen Temperaturen und 
die geringen Niederschläge hat sich die Waldbrandgefahr 
nach Einschätzung sowohl des Deutschen Wetterdienstes 
als auch des Kreisforstamts Emmendingen wieder deutlich 
erhöht. Auch gelegentliche Niederschläge bringen keine 
grundlegende Entspannung. 
Das Landratsamt Emmendingen hat deshalb ab sofort 
sämtliches Feuermachen im Wald und im Abstand von we-
niger als 100 Metern zum Wald bis auf weiteres untersagt. 
Deshalb sind auch alle offiziellen Grillstellen im Wald bis 
auf weiteres geschlossen. Das Landratsamt weist darauf 
hin, dass in der Zeit vom 1. März bis 31. Oktober im Wald 
nicht geraucht werden darf.

Waldbesucherinnen und Waldbesucher werden gebeten, 
beim Aufenthalt im Wald entsprechend achtsam zu sein. 
Ein kleiner Funken reicht oft aus, dass Gras oder Reisig 
Feuer fängt, informiert das Forstamt. Auch weggeworfene 
Zigarettenkippen oder heiße Autoteile (z.B. Katalysator) 
können Ursachen für Brände im und am Wald sein. Aus 
diesem Grund ist derzeit höchste Aufmerksamkeit im Wald 
und in Waldnähe nötig. Kleinste Rauchzeichen können 
Hinweise für ein entstehendes Feuer sein. Der Wind führt 
dann zu einer schnellen Ausbreitung.

Wohin mit Fallobst?
Die Trockenheit dieses Sommers führt schon früh zu Fallobst 
von Apfelbäumen und anderen Früchten. Dieses Obst wird 
auf den Grünschnittplätzen im Landkreis Emmendingen 
nicht angenommen. Die Abfallwirtschaft gibt drei Tipps zur 
Entsorgung: Kleinere Mengen können über die graue Tonne 
entsorgt werden, die noch bis Ende August wöchentlich ab-
gefahren wird. Das Fallobst kann auch kompostiert werden, 
da es schnell verrottet. Dabei muss jedoch darauf geachtet 
werden, dass das Obst möglichst nicht zum Gären kommt. 
Das Fallobst sollte immer mit Strukturmaterial wie zum 
Beispiel Zweigen vermischt und der Kompost gut belüftet 
werden. Eine weitere Möglichkeit ist, das Fallobst im Garten 
mindestens 50 Zentimeter tief zu vergraben. 

Beratungsservice für internationale Fachkräfte 
und Unternehmen in Emmendingen 
Am Dienstag, den 18. August 2020 bietet das Welcome 
Center Südlicher Oberrhein von 8:00 – 13:00 Uhr kosten-
lose Beratungen für internationale Fachkräfte sowie für 
Unternehmen in Emmendingen im Haus am Festplatz des 
Landratsamtes Emmendingen, Schwarzwaldstraße 4 an.
Fachkräfte aus dem Ausland werden zu Themen wie bei-
spielweise Arbeitsmöglichkeiten und Jobsuche in Deutsch-
land, Bewerbungsunterlagen, Deutschsprachkursen, An-
erkennung von ausländischen Berufsabschlüssen und 
weiteren Fragen zum Leben und Arbeiten in Deutschland 
informiert und beraten. Für Unternehmen aus dem Land-
kreis bietet das Welcome Center Informationen und Be-
ratung zu den Themen Rekrutierung und Integration von 
internationalen Fachkräften. 
Das Welcome Center Südlicher Oberrhein wird zu 60 % aus 
Fördermitteln vom Baden-Württembergischen Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau finanziert, die 
restlichen 40 % trägt der AEF – die Spanische Weiterbil-
dungsakademie. 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.welcomecenter-so.de. 
Die Beratung ist kostenlos und kann auf Deutsch, Englisch 
oder Italienisch durchgeführt werden. Um eine Anmeldung 
wird gebeten, entweder telefonisch unter 07833 9899005 
oder per E-Mail an vennemann@aef-bonn.de (Frau Petra 
Vennemann).
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Kostenloser Stromsparcheck
Für einkommensschwache Haushalte führt die Beschäfti-
gungs- und Qualifizierungsgesellschaft 48° Süd in Zusam-
menarbeit mit dem Landkreis Emmendingen kostenlose 
Stromsparchecks durch. An der kostenlosen Überprüfung 
des Stromverbrauchs können Personen teilnehmen, die 
Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, Wohngeld, eine geringe 
Rente oder Kinderzuschlag beziehen. Das Stromsparteam 
überprüft den Stromverbrauch und gibt wertvolle Tipps, 
um Strom einzusparen. Wer einen Check durchführt, er-
hält Stromsparhilfen im Wert von bis zu 70 Euro, wie z.B. 
LED-Lampen, Zeitschaltuhren oder Standby-Schalter. Wer 
seinen alten Kühlschrank austaucht, wenn dieser einen 
zu hohen Stromverbrauch aufweist, kann einen Gutschein 
im Wert von 250 Euro erhalten. Interessierte können sich 
unter Telefon 07641 9674972 (Mo-Fr von 08:30-13:30 Uhr) 
oder per Mail an ssc-em@48gradsued.de melden. Weitere 
Informationen unter www.stromsparcheck.de

Infoabend zum Lehrgang „Naturschutzwart“
Das Landratsamt und die VHS Nördlicher Breisgau infor-
mieren am Freitag, 2. Oktober um 18:30 Uhr im VHS-Haus 
in Emmendingen (Am Gaswerk 3, Raum 205) über den 
Lehrgang „Naturschutzwart“. Wer sich für den Schutz der 
Natur einsetzen und sich dafür qualifizieren möchte, ist an 
diesem Informationsabend herzlich willkommen. Fachleute 
des Landratsamtes geben dem Naturliebhaber einen Über-
blick über die Inhalte des Lehrgangs, der am 13. Januar 
2021 beginnt und an insgesamt fünf Abenden und in vier 
Geländeexkursionen die Grundlagen des Naturschutzes 
vermittelt. Zudem werden an diesem Abend die Vorausset-
zungen erläutert, die Bedingung dafür sind, vom Landrat-
samt zum Naturschutzwart berufen zu werden.
Zur Teilnahme an der Infoveranstaltung ist eine Anmel-
dung bei der Volkshochschule Nördlicher Breisgau unter 
der Kursnummer 11579 unbedingt erforderlich. Anmeldun-
gen bei der Geschäftsstelle der VHS Nördlicher Breisgau 
werden telefonisch: 07641 9225-0, per Fax: 07641 9225-
33 oder E-Mail an: info@vhs-em.de entgegen genommen. 
Weitere Infos im Internet www.vhs-em.de. 

Steuertipps für Aushilfstätigkeiten von 
Schülerinnen, Schülern und Studierenden
Die Sommerferien haben begonnen. Und damit auch die 
Zeit der Ferienjobs für Schülerinnen, Schüler und Studie-
rende. Was sie dabei verdienen, hat auch steuerliche Aus-
wirkungen. „Damit möglichst viel vom Lohn als Aushilfe im 
Freibad, im Café oder im Gartencenter im eigenen Porte-
monnaie bleibt, sollten Ferienjobberinnen und Ferienjob-
ber ein paar Hinweise berücksichtigen“, sagte Finanzmi-
nisterin Edith Sitzmann. Das Ministerium für Finanzen hat 
einige Tipps dazu zusammengestellt.
In vielen Fällen bleiben die Einkünfte steuerfrei, weil sie 
unter dem Grundfreibetrag liegen. So gilt für die Steuer-
klasse I (also nicht-verheiratete oder nicht-verpartnerte 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) in diesem Jahr ein 
Grundfreibetrag von 9.408 Euro. Ein Rechenbeispiel: Eine 
nicht-verheiratete Studentin arbeitet für drei Monate aus-
hilfsweise bei einem Unternehmen und bezieht dafür 2.700 
Euro Bruttolohn. Davon werden 1.129,29 Euro Steuern ein-
behalten. Allerdings liegt der Gesamtverdienst unter dem 
Grundfreibetrag. Daher erhält die Studentin über eine Ein-
kommensteuererklärung die zunächst einbehaltenen Steu-
ern komplett zurück. Am schnellsten geht dies digital über 
die elektronische Steuererklärung ELSTER. 
Ist man in einem sogenannten 450-Euro-Job angestellt, 
gelten pauschale Steuersätze, die vom Arbeitgeber gezahlt 
werden. Schülerinnen, Schüler und Studierende können 

sie nicht nachträglich beim Finanzamt geltend machen. 
„Es lohnt sich, genau hinzuschauen und zu prüfen, ob ein 
450-Euro-Job als Ferienjob steuerlich sinnvoll ist“, sagte die 
Finanzministerin. 
Der aktuelle Tipp „Aushilfstätigkeiten von Schülerinnen, 
Schülern und Studierenden“ des Ministeriums für Finan-
zen bietet aktuelle Informationen zum Thema. Der Tipp 
kann auf der Homepage des Ministeriums unter https://
fm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-fm/
intern/Dateien_Downloads/Steuern/200728_FM_A_Tipp_
Schueler_2020.pdf heruntergeladen werden. 

Online-Terminvereinbarungssystem beim 
Finanzamt Emmendingen im Einsatz
Seit dem 10. August 2020 können Bürgerinnen und Bür-
ger vorab online einen Termin beim Servicezentrum des 
Finanzamts Emmendingen – der sogenannten Zentralen 
Informations- und Annahmestelle (ZIA) – buchen und so 
Wartezeiten vermeiden.
Termine können über die Homepage des Finanzamts Em-
mendingen www.fa-emmendingen.de vereinbart werden.
Mit diesem neuen Serviceangebot erhalten Bürgerinnen 
und Bürger die Möglichkeit, den Zeitpunkt der Kontakt-
aufnahme vor Ort zu planen und so optimal in den eigenen 
Tagesablauf integrieren zu können. Zudem können durch 
die Vermeidung von Wartezeiten die erforderlichen Ab-
standsregeln besser eingehalten werden.
Die telefonische Kontaktaufnahme sowie der Besuch ohne 
vorab gebuchten Termin stehen auch weiterhin zur Verfü-
gung.

Hintergrund „digital@bw“
Die Digitalisierung ist ein zentraler Arbeitsschwerpunkt der 
Landesregierung. Dazu hat sie eine Investitionsoffensive 
gestartet: Rund eine Milliarde Euro werden in dieser Legis-
laturperiode in die Digitalisierung investiert. Mit „digital@
bw“ wurde im Sommer 2017 die erste, landesweite und res-
sortübergreifende Digitalisierungsstrategie vorgestellt, die 
in Teamarbeit von allen Ministerien erstellt wurde. In den 
kommenden zwei Jahren werden dazu über 70 ganz kon-
krete Projekte mit einem Volumen von über 300 Millionen 
Euro umgesetzt, um Baden-Württemberg als Leitregion 
des digitalen Wandels in Europa zu verankern. Einer der 
Schwerpunkte von „digital@bw“ ist die Verwaltung 4.0.
Mit www.digital-bw.de hat die Landesregierung auch ein 
zentrales Online-Portal als neues Schaufenster der Digita-
lisierung gestartet.

Beratung in Corona-Zeiten – die EUTB® 
des Diakonischen Werks Emmendingen 
mit neuem Online-Informationsangebot!
Sie haben Fragen zum Leben mit einer Behinderung, 
sind von einer Behinderung bedroht oder befassen sich 
als Angehörige*r mit dem Thema? Dabei möchten Sie 
sicherstellen, dass Sie gute Entscheidungen – unter Be-
rücksichtigung verschiedener Aspekte und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten treffen können? Hinzu kommen die 
Herausforderungen, die durch die Corona-Zeit entstanden 
sind.
Dann wenden Sie sich an die EUTB® (Ergänzende unab-
hängige Teilhabeberatung) und lassen sich individuell zu 
Fragen der Rehabilitation und der Teilhabe beraten. Dieses 
Beratungsangebot ist vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales initiiert und seit Mai 2018 im Landkreis Em-
mendingen vertreten.
Hier können Sie unter anderem Themen wie Arbeit, Woh-
nen, Soziale Teilhabe, die finanzielle Sicherung und der 
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Umgang mit Anträgen und Behörden besprechen. Auch 
Anfragen zu Schwerbehindertenausweis, dem Persönli-
chen Budget, Hilfsmitteln gehören dazu. 
Die Berater*innen der EUTB® sind telefonisch, per E-Mail 
und - unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelun-
gen - auch persönlich zu erreichen. Neben den Beratungs-
stellen in Emmendingen werden im Landkreis auch Sprech-
stunden in den Außenstellen in Herbolzheim, Waldkirch, 
Endingen und Elzach angeboten. 
Da aktuell keine Informationsveranstaltungen möglich 
sind, informiert die EUTB® des Diakonischen Werks Em-
mendingen mit einem neuen Online-Angebot. Aktuell ist 
das Thema „18 werden mit Behinderung - Schwerpunkt 
Eingliederungshilfe und Grundsicherung“ in Form eines 
Online-Vortrags aufbereitet. Den Vortrag finden Sie unter 
der Rubrik EUTB® auf www.diakonie-emmendingen.de.
Bei Beratungsanfragen können Sie sich an eine der drei 
EUTB®-Beratungsstellen im Landkreis Emmendingen wen-
den. Kontakt: EUTB® Diakonisches Werks Emmendingen 
(www.diakonie-emmendingen.de), EUTB® Lebenshilfe KV 
Emmendingen e.V. (www.lebenshilfe-emmendingen.de) 
sowie die EUTB® Deutsches Rotes Kreuz, KV Emmendingen 
e.V. (www.drk-emmendingen.de) richten. 

Forschen mit Abstand und Tiefgang
IHK Südlicher Oberrhein bietet wieder „Haus der kleinen 
Forscher“-Präsenzfortbildungen an
„Ran an die Pipetten“ heißt es nun erneut bei der IHK Süd-
licher Oberrhein. Ab 7. Oktober bietet der Netzwerkpart-
ner der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ wieder Prä-
senzfortbildungen für Erzieherinnen und Erzieher sowie 
Kita-Leitungen in seinen Räumen in Freiburg und Lahr an. 
Anmeldungen sind ab sofort möglich.
„Wir entdecken und forschen mit Abstand – und trotzdem 
mit Tiefgang!“, sagt Susanne Stuckmann. Die Netzwerkko-
ordinatorin der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ bei 
der IHK Südlicher Oberrhein ist froh, dass sie die fortbil-
dungshungrigen Erzieherinnen und Erzieher nun wieder in 
die Räume der IHK in Freiburg und Lahr einladen darf. 
Die Corona-Pandemie hatte sich zuletzt stark auf das Ler-
nen ausgewirkt. In Schulen und Kitas gab es nur einen Not-
betrieb. Das hatte auch Auswirkungen auf das „Haus der 
kleinen Forscher“: Fortbildungen waren nur online mög-
lich. Stuckmann: „Deshalb freue ich mich jetzt umso mehr 
darauf, wieder persönlich mit unseren Präsenz-Angeboten 
da zu sein.“
Die erste Fortbildung findet am 7. Oktober in Freiburg 
statt. „Forschen zu Strom und Energie“ lautet das Thema. 
Am 19. Oktober heißt es in Freiburg „Technik von hier nach 
da“. Dabei geht es um technische Fragestellungen zu den 
Themenbereichen „Fortbewegung und Transport“, „Ar-
beitsteilung“ sowie „Ver- und Entsorgung“. In Lahr gibt es 
die erste Fortbildung am 13. Oktober. Thema: „Forschen 
rund um den Körper“. Am 6. November dreht sich in Lahr 
alles um „Technik – Kräfte und Wirkungen“. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer erkunden in dieser Fortbildung 
grundlegende Kräfte aus dem Bereich der Mechanik und 
deren Wirkungen. 
Die vier genannten und sieben weitere Termine im Herbst 
und Winter finden Interessierte online unter www.frei-
burg.ihk.de/hdkf.aktuell. Dazu gibt es auch eine aus-
führliche Übersicht aller Fortbildungsinhalte sowie ein 
Anmeldeformular. Alle aktuellen Sicherheits-, und Hygie-
nevorgaben werden berücksichtigt. Fragen beantwortet 
Susanne Stuckmann. Telefon: 0761 3858-195; E-Mail: susan-
ne.stuckmann@freiburg.ihk.de.

Hintergrundinformation:
Die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ 
engagiert sich seit 2006 als größte frühkindliche Bildungs-
initiative für eine bessere Bildung von Kindern in den Be-
reichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und 
Technik. Die Stiftung hilft Kitas, Horten und Grundschulen, 
den Entdeckergeist von Mädchen und Jungen zu fördern 
und sie qualifiziert beim Forschen zu begleiten. Von den 
rund 5.434 bundesweit als „Haus der kleinen Forscher“ 

zertifizierten Einrichtungen sind 1.203 in Baden-Württem-
berg, im Kammerbezirk der IHK Südlicher Oberrhein wa-
ren es im Frühjahr 2020 insgesamt 72 Einrichtungen. Hier 
ist die IHK seit dem Jahr 2010 lokaler Netzwerkpartner der 
Stiftung. Sie unterstützt die Aktion im Kammergebiet nicht 
nur finanziell, sondern die Fachkräfte der Kitas auch mit 
verschiedenen Workshop-Angeboten. Damit schafft sie die 
Basis für die Zertifizierung. 1612 Fachkräfte hat die IHK in 
den vergangenen zehn Jahren bereits geschult.

Digitales Berichtsheft:  
Schluss mit der Zettelwirtschaft 
Kostenlose digitale Berichtsheftlösung für IHK-Mitglieder
Tages- und Wochenberichte verfassen, einreichen, sich-
ten und freizeichnen – der Ausbildungsnachweises kann 
für Auszubildende und Ausbilder im Alltag gleichermaßen 
aufwändig sein. Mit dem Digitalen Berichtsheft bieten die 
IHKs ab jetzt ein Angebot, das die Pflege des Ausbildungs-
nachweises für alle Beteiligten zeitgemäßer, einfacher und 
intuitiver gestaltet.
„Mit dem neuen Angebot möchten wir einen direkten 
und einfachen Austausch zwischen Azubis und Ausbildern 
ermöglichen – unabhängig von ihren Geräten und Stand-
orten“, erklärt Simon Kaiser, Leiter für Aus- und Weiter-
bildung bei der IHK Südlicher Oberrhein. Die neue Lösung 
bietet für alle Beteiligten Vorteile. Die Anwendung ist je-
derzeit und überall über das Serviceportal Bildung der IHKs 
verfügbar. Somit entfällt das Warten auf vergessene Be-
richtshefte oder Übergaben. Tätigkeitsnachweise sind on-
line auf allen Geräten einsehbar. Durch den direkten Aus-
tausch werden Prozesse auch in kleineren Unternehmen 
vereinfacht. Hierfür sorgen teilautomatisierte Abläufe und 
Erinnerungen. Und schließlich entsteht den Anwendern 
auch kein finanzieller Aufwand. „Die Nutzung des Digita-
len Berichtshefts ist für die Mitgliedsunternehmen der IHK 
kostenlos, wobei dies natürlich alle Ausbilder und Auszu-
bildenden einschließt“, erläutert Kaiser.
Ab jetzt steht das Digitale Berichtsheft allen Mitgliedsun-
ternehmen der IHK Südlicher Oberrhein zur Verfügung. 
Unternehmen, die das Digitale Berichtsheft nutzen möch-
ten, benötigen hierfür lediglich im Vorfeld eine einmalige 
Registrierung im Identitätsmanagement-System der IHK, 
für die ebenfalls keine Kosten entstehen. Die Registrierung 
kann jederzeit auf der Seite https://meine.ihk.de beantragt 
werden.
Nach der Umsetzung des Digitalen Berichtshefts wird das 
Serviceportal Bildung sukzessive zu einem Full-Service-
Angebot für IHK-Mitglieder und -Kunden rund um die be-
rufliche Bildung erweitert. „In den nächsten Schritten wird 
unter anderem ein digitaler Ausbildungsvertrag folgen. 
Geplant sind außerdem Anwendungen zum Prüfungsma-
nagement sowie eine Azubicard und ein digitaler Karrie-
reberater für Azubis“, weiß Kaiser. Weitere Infos sowie 
Zugang zum Serviceportal Bildung unter www.sueldicher-
oberrhein.ihk.de unter Eingabe der Nummer 4854258 in 
das Suchfeld.

Haben Solarzellen Einfluss auf die Rente?
Der Sommer ist da, die Sonne scheint: Dies freut die Be-
sitzer von Photovoltaikanlagen. Vielen ist jedoch nicht 
bewusst: Bei Bezug einer Erwerbsminderungsrente, einer 
vorgezogenen Altersrente, einer Witwen-, Witwer- oder Er-
ziehungsrente gelten auch Einkünfte aus Solarstrom- oder 
Windkraftanlagen als Hinzuverdienst beziehungsweise 
Einkommen. Das ist dann der Fall, wenn diese Einnahmen 
im Einkommensteuerbescheid als Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbstständiger Tä-
tigkeit aufgeführt sind. Die Rentnerinnen und Rentner 
müssen ihrem Rentenversicherungsträger diese Einnahmen 
bekannt geben.
In diesem Jahr wird es dennoch für Bezieher vorgezoge-
ner Altersrenten in den meisten Fällen nicht zu einer Ren-
tenkürzung kommen. Der Freibetrag wurde aufgrund der 
Corona-Pandemie deutlich angehoben. Erst wenn die Ein-
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nahmen, gegebenenfalls durch Zusammenrechnung mit ei-
ner Beschäftigung, 44.590 Euro jährlich übersteigen, wird 
die Rente gekürzt. Ab 2021 gilt wieder der alte Freibetrag 
von 6.300 Euro. Diese besondere Corona-Regelung gilt al-
lerdings nicht für Erwerbsminderungs-, Witwen-, Witwer- 
oder Erziehungsrenten. Hier bleibt es bei der bisherigen 
Ermittlung des Freibetrags. 

LKK zahlt Prämie bei Nichtinanspruchnahme 
von Leistungen
Mitglieder der Landwirtschaftlichen Krankenkasse (LKK) 
können eine Prämie beantragen, wenn sie im abgelaufe-
nen Kalenderjahr länger als drei Kalendermonate dort ver-
sichert waren und keine Leistungen für sich und ihre über 
18 Jahre alten mitversicherten Angehörigen in diesem Ka-
lenderjahr beansprucht haben.
Die Prämie beträgt ein Zwölftel der im Kalenderjahr ge-
zahlten Beiträge. Wer für 2020 eine Prämie in 2021 erhal-
ten möchte, muss dies der LKK bis zum 30. September 2020 
schriftlich mitteilen. Diese Frist gilt jedoch nur für diejeni-
gen, die bisher noch keine Teilnahmeerklärung abgegeben 
haben. Wurde in 2019 bereits eine solche eingereicht, so 
verlängert sich diese automatisch um ein Jahr, sofern sie 
nicht gekündigt wurde. Das Formular hierfür – falls noch 
keine Teilnahme beantragt wurde – kann im Internet abge-
rufen werden unter www.svlfg.de/mediencenter. 
Gesetzliche Vorsorgeuntersuchungen können weiterhin er-
folgen, ohne dass die Prämie entfällt. Dazu gehören unter 
anderem Leistungen der Primärprävention, zur Verhütung 
von Zahnkrankheiten, bei Schwangerschaft und Mutter-
schaft oder zur Früherkennung von Krankheiten (zum Bei-
spiel Krebsvorsorge oder Herz-Kreislauf-Check-up) sowie 
Schutzimpfungen oder Kindervorsorgeuntersuchungen. 
Mitversicherte Kinder unter 18 Jahren sind komplett aus-
genommen, das heißt, der Kinderarztbesuch schmälert die 
Prämie nicht. Der Antrag ist ein Jahr lang bindend. Er kann 
vom Mitglied mit einer Frist von drei Monaten zum Ablauf 
eines Kalenderjahres schriftlich gekündigt werden. Ansons-
ten verlängert er sich jeweils um ein weiteres Jahr.

BSZ Waldkirch und Wirtschaftsschule
Zum Bildungsaufstieg ans BSZ Waldkirch 
Die Beruflichen Schulen des Landes weisen ein breitgefä-
chertes Bildungsangebot auf, das insbesondere Abgängern 
von Haupt- und Realschulen vielfältige berufsorientierte 
Qualifizierungsmöglichkeiten eröffnet. 
Eine solche Bildungseinrichtung ist auch das Berufliche 
Schulzentrum Waldkirch (BSZ). „Kein Abschluss ohne An-
schluss“ lautet eines der Mottos der Kreisberufsschule. In 
der Tat können Hauptschüler die zweijährige Berufsfach-
schule für Wirtschaft („Wirtschaftsschule“) besuchen und 
dort in zwei Jahren die Mittlere Reife erwerben. Nach der 
Mittleren Reife besteht die Möglichkeit, in weiteren zwei 
Jahren in einer der drei Berufskollegsparten die Fachhoch-
schulreife (FHR) zu erlangen. Wem dieser Bildungsaufstieg 
nicht genügt, der kann sich mit dem FHR-Zeugnis in der 
Tasche direkt für die Wirtschaftsoberschule anmelden und 
nach zwei Jahren (bei besonderen Leistungen auch bereits 
nach einem Jahr) die Abiturprüfung ablegen. 
Alternativ kann nach der Mittleren Reife auch eines der 
beiden Beruflichen Gymnasien – sozialwissenschaftlicher 
oder wirtschaftswissenschaftlicher Richtung – besucht wer-
den, das erfolgswillige Jugendliche in drei Jahren zum Voll-
abitur führt. 
Unter den zahlreichen Absolventen, die im Sommer 2020 
am BSZ einen Schulabschluss erreicht haben, finden sich 
auch 27 Schülerinnen und Schüler aus Elzach: 

Am Wirtschaftsgymnasium erwarben sieben Schüler*innen 
aus Elzach das Abitur (Allgemeine Hochschulreife): Pia Dil-
berger, Joana Fakler, Felix Göppert, Marc Grunwald und 
Samantha Raufer. Aufgrund ihres herausragenden Ab-
schlusses mit einem Notendurchschnitt von 1,1 ehrte Schul-
leiterin Barbara Berhorst die Schülerin Sandra Schill mit ei-
nem Preis. Auch Matthias Klank (1,6) wurde mit einem Preis 
ausgezeichnet. 
Am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium konnten vier 
Schülerinnen aus Elzach das begehrte Abiturzeugnis (All-
gemeine Hochschulreife) entgegennehmen: Irene Arcidia-
cono und Elena Schill. Für ihre ausgezeichneten Abschlüsse 
erhielten Verena Disch (1,4) und Janina Schätzle (1,4) einen 
Preis. 
An der Wirtschaftsoberschule, die Absolventen mit Berufs-
ausbildung oder BK II in zwei Jahren zum Abitur führt, hat 
Lara Leßmann die Abschlussprüfung bestanden. 
Das Berufskolleg (BK II), das auf dem mittleren Bildungs-
abschluss aufbaut und bis zur Fachhochschulreife führt, 
schlossen folgende sechs Schüler aus Elzach erfolgreich ab: 
Elias Herr, Ömer Korkut, Immanuel Leinert, Max Mücke 
und Niclas Winterhalter. 
Für seinen ausgezeichneten Abschluss (1,7) erhielt Niclas 
Mößner einen Preis. Belobigt wurde Elias Hoch. 
In der Berufsfachschule für Wirtschaft („Wirtschaftsschu-
le“) erwarben sechs ehemalige Hauptschüler*innen nach 
zweijähriger Schulzeit ihre mittlere Reife: Lilly Häringer, 
Teresa Hoeser, Stefan Sessler, Veronika Thaqi und Dmitri 
Weber. 
Lea Kuhn wurde für ihr sehr gutes Zeugnis mit einem Preis 
ausgezeichnet (1,5). 
Die einjährige Berufsfachschule für Metall konnten Julian 
Pisch und Tobias Winterer erfolgreich absolvieren. Für sei-
nen hervorragenden Abschluss mit 1,3 erhielt Tim Allgeier 
einen Preis. 
Am BSZ haben jetzt rund 350 Jugendliche weiterqualifizie-
rende Schulabschlüsse erreicht. 160 davon erwarben eine 
Studienberechtigung, entweder das Abitur, das zu einem 
beliebigen Studium an einer Universität berechtigt oder 
die Fachhochschulreife („Fachabitur“), die den Zugang 
zu den Fachhochschulen eröffnet. Fast alle Waldkircher 
Schulabsolvent*innen sind mit Lehrstellen oder mit weiter-
führenden Schulplätzen versorgt oder haben sich an einer 
Hochschule eingeschrieben. Freie Schulplätze am BSZ kön-
nen erfragt werden unter 07681-479320 oder per E-Mail 
an sekretariat@bsz-waldkirch.de. Informieren Sie sich auch 
auf unserer Homepage: www.bsz-waldkirch.de. 
V.i.S.d.PG: Dr. Uwe Maier (stv. Schulleiter), Barbara Berhorst 
(Schulleiterin)
Berufliches Schulzentrum Waldkirch, Merklinstr. 21, Tel. 
07681 47932-0

Liebe Familien, von Kleinkindern, welche noch eine Betreu-
ung suchen.
Kurzfristig wurden bei uns Plätze für das Kindergartenjahr 
2020/2021 frei.
Der Waldkindergarten Elzach e.V. wurde 2008 von einer 
Elterninitiative gegründet. Es werden 12 Kinder im Alter 
von zwei und drei Jahren an vier Vormittagen (Dienstag bis 
Freitag) von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr von zwei Fachkräften 
und einer zusätzlichen Betreuungskraft betreut.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage 
Waldkindergarten-elzach.de. Dort finden Sie auch einen 
Aufnahmebogen, den Sie ab sofort ausgefüllt an waldkin-
dergarten-elzach@we.de oder Schwarzwaldstr. 3b, 79215 
Elzach senden können.
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Nach den Sommerferien erreichen Sie uns ab Mittwoch, 
den 09. September 2020 zu den Öffnungszeiten über das 
Waldhandy 0151/55595187.
Wir freuen uns über eine baldige Anmeldung.
Herzliche Grüße
eure Matschhosen

und Oberprechtal

Gottesdienste in Christuskirche, Oberprechtal und Johan-
neskirche, Elzach:
Herzlich willkommen zu den öffentlichen Gottesdiensten 
in unseren beiden Kirchen. Nach wie vor finden Sie unter 
den Bedingungen des Hygienekonzepts statt.
Die nächsten Gottesdiensttermine (14-täglich). Die Gottes-
dienste finden im Freien statt: in Oberprechtal im Kirch-
hof, in Elzach im Kirchgarten; im Freien ist die Gemeinde 
eingeladen - auf Abstand – mit zu singen. Bei ungünstiger 
Witterung in der Kirche.
Sonntag, 23.8.   9.30 Uhr   gemeinsam in Oberprechtal
Sonntag, 6.9.  10.30 Uhr  gemeinsam in Elzach
Sonntag, 20.9.   9.30 Uhr   in Oberprechtal 
     10.30 Uhr  in Elzach
freitags liegen in unseren Kirchen „Hausgottesdienste“ 
zum Mitnehmen bereit. Außerdem können Sie sich den 
„Hausgottesdienst“ herunterladen auf unserer Homepage 
(www.eki-elzach-oberprechtal.de) und der Homepage des 
Kirchenbezirks Emmendingen (www.kirchenbezirk-em.de). 
Sie finden dort auch zusätzliche Informationen und Ange-
bote. Wir sind und bleiben auf diese Weise verbunden.

Neuer Konfirmandenkurs: Die regelmäßigen Treffen be-
ginnen voraussichtlich nach den Herbstferien 2020.
Taufe: Sie wollen Ihr Kind taufen lassen oder selbst getauft 
werden? Melden Sie sich gerne im Pfarrbüro! In den Wo-
chen seit Mitte März mussten wir auf Taufmöglichkeiten 
verzichten. Ab sofort können wir wieder taufen. Es müssen 
Vorgaben beachtet werden.

Geänderte Bürozeiten der Sekretärin: 
Dienstagvormittag   10.30-12.00 Uhr 
Donnerstagnachmittag,  15.00-16.30 Uhr
Telefon 07682-8281, Zollstockstr. 6, Elzach
Ein Ohr für Sie... Ihre Pfarrerin Barbara Müller-Gärtner Sie 
wollen reden, einfach so oder über Sorgen und Kummer - 
Rufen Sie an! 
So erreichen Sie Pfarrerin Barbara Müller-Gärtner, 
Tel.: 07682-8281, barbara.mueller-gaertner@kbz.ekiba.de
Pfarrbüro: Zollstockstr. 6, 79215 Elzach Pfarrhaus: Triberger 
Str. 4, 79215 Elzach-Oberprechtal
E-Mail:        Elzach-oberprechtal@kbz.ekiba.de 
Homepage: www.eki-elzach-oberprechtal.de

Regelung für die Mitfeier unserer Gottesdienste
Nach dem das Land Baden-Württemberg weitere Locke-
rungen in der Corona-Krise zulässt, werden wir auf eine 
Anmeldung für die Gottesdienste verzichten.
Wir müssen allerdings weiterhin für jeden Gottesdienst 
ein Infektionsschutzkonzept erstellen. Das bedeutet, auch 
weiterhin müssen die ausgewiesenen Plätze eingenom-
men werden.

Sollten wir von einer Infektion betroffen werden, würden 
wir umgehend darüber informieren. 
Sie müssten sich dann in eigener Verantwortung beim Arzt 

melden. Für jeden Gottesdienst sonntags und werktags 
benötigen wir einen Ordnerdienst, wenn Sie bereit sind 
sich zur Verfügung zu stellen, melden Sie sich bitte in den 
Pfarrbüros. Sie sollten keiner Risikogruppe angehören.

Pfarrbüro Elzach geschlossen
Das Sekretariat des Pfarramtes Elzach, ist aufgrund der Feri-
enzeit von Montag, 24. August bis Freitag, 28. August 2020 
geschlossen. In dringenden Angelegenheiten wenden Sie 
sich bitte an das Pfarrbüro in Oberwinden, Tel. 07682/ 256
Wir bitten um Beachtung!

Änderungen der Öffnungszeiten:
Vom 01. September bis 02. Oktober 2020, ändern sich die 
Öffnungszeit für das Pfarrbüro Elzach. 
Diese sind dann wie folgt:
dienstags  von 15.00 – 18.00 Uhr
donnerstags  von 09.00 – 12.00 Uhr
freitags   von 09.00 – 12.00 Uhr
Wir bitten um Beachtung!

SO - 23.08.2020 
10.30 Uhr  Eucharistiefeier

SO - 23.08.2020 
kein Gottesdienst

SO - 23.08.2020 
09.00 Uhr  Eucharistiefeier

Öffnungszeiten:
Tourist-Info Elzach - Oberprechtal, Schulstr. 8
Mo, Di. und Do.  09:30 bis 12:00 Uhr und 
       15:00 bis 17:00 Uhr
Tourist-Info Stadt Elzach - Haus des Gastes
Di., Mi., Fr.    09:30 bis 12:00 Uhr
Di.       15:00 bis 17:00 Uhr
Kath. Bücherei Elzach: 
Di.      16:00 bis 18:00 Uhr
Do.      16:00 bis 18:00 Uhr
Sa.      10:00 bis 11:30 Uhr
Jugendbücherei Elzach:
Während der Schulzeit Do., 14:30 bis 16:00 Uhr.
Mo. u. Do., 10:45 Uhr (zweite Pause).

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung für Men-
schen mit Behinderung (EUTB)
EUTB Deutsche Rotes Kreuz KV Emmendingen e.V.
Milchhofstr. 1b, 79312 Emmendingen
Tel.: 07641/96212-65 (Fr. Thiemann/Fr. Gungl)

Außensprechstunde donnerstagnachmittags
in Endingen,  Tel.: 0152-56808748
in Elzach,   Tel.: 0152-09272764
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AKTUELL

Der Wilde Süden ruft!

Foto: © ZweiTälerLand 
Tourismus I Es gab vieles 
zu entdecken im Baum-
kronenweg

„Große und kleine Abenteu-
erfans aufgepasst! Deutsch-
lands Süden ist überraschend 
wild: Dunkle Wälder, rau-
schende Schluchten und ver-
wunschene Auen zeigen die 
Natur von ihrer ursprüngli-
chen Seite. Wer sich in Ba-
den-Württemberg auf eine 
Expedition begibt, fi ndet ab-
wechslungsreiche Landschaf-
ten und ein breites Angebot 
an Familienangeboten vom 
Naturerlebnispfad bis zum 
Freizeitpark mit Erlebnis-
Camp.“ Das war das Motto 
einer Pressereise, die von der 
Tourismus Marketing Gesell-
schaft Baden-Württemberg 
(TMBW) für Journalisten aus 
Österreich ausgeschrieben 
wurde. Das ZweiTälerLand 
(ZTL) war Teil davon. 
In der letzten Woche hat sich 
die Zweitälerland-Tourismus 
Gesellschaft wieder einmal 
für die Bekanntheit unserer 

wunderschönen Region eingesetzt. ZTL-Geschäftsführe-
rin Ulrike Weiß durfte in Kooperation mit der TMBW so-
wie der Schwarzwald Tourismus GmbH im Rahmen einer 
Pressereise zum Thema der „Wilde Süden ruft“ vier Jour-
nalistinnen und Journalisten teilweise mit Kindern aus 
Österreich begrüßen. Auf dem Programm stand u.a. eine 
Wanderung über den Sinnesweg zum Baumkronenweg 
im Naturerlebnispark Waldkirch. Natur näherbringen und 
dabei auch noch vieles Wissenswertes über den Wald und 
seine Bewohner erfahren, das war das Ziel dieser Tour. 
Der neue Betriebsleiter vom Baumkronenweg Ismail 
Altun hieß die Gruppe mit einem originellen Cock-
tail willkommen. Erfrischend saisonal mit heimischen 
Schwarzwälder Kirschen, aber ohne Alkohol, wurde so 
der bekannten Frucht des Schwarzwaldes gedacht. Da-
nach konnten die Journalisten das Angebot es Baum-
kronenweg aus eigene Faust erkunden, bevor nach ei-
nem leckeren Grillbuffet die österreichischen Gäste mit 
Schwung über Europas längster Riesenröhrenrutsche, 
den nächsten Programmpunkt in Furtwangen im Uhren-
museum antraten. 
Das ZTL freut sich nun auf spannende Berichte von den 
Journalisten, die dann im österreichischem Raum veröf-
fentlicht werden und Werbung für das ZTL machen. 

NOTDIENSTE
ARZT
An Werktagen nach 18 Uhr ist der diensthabende Arzt 
durch Anruf beim Hausarzt zu erfahren.
Außerhalb der regulären Sprechzeiten der Arztpraxen 
ist der ärztliche, kinderärztliche, gynäkologische und 
augenärztliche Bereitschaftsdienst unter Tel. 116 117 
zu erreichen. An Wochenenden und Feiertagen ist der 
zahnärztliche Notfalldienst unter Tel. 0180 3222555-70 
erreichbar.

Wer wegen Verdacht auf eine Infektion mit dem Coro-
navirus die hausärztliche Notfallnummer 116 117 an-
ruft, muss diese Nummer unbedingt – ohne Vorwahl – 
vom FESTNETZ aus wählen. Damit ist die Erreichbarkeit 
der Notfallpraxis Emmendingen gewährleistet. Anrufe 
vom Handy oder Smartphone landen hingegen bei einer 
bundesweit geschalteten Hotline, die wegen des gro-
ßen Andrangs derzeit völlig überlastet ist.
Auf keinen Fall sollen besorgte Bürgerinnen und Bürger 
die in Emmendingen eingerichtete zentrale Annahme-
stelle für einen Corona-Abstrich direkt aufsuchen, son-
dern am Wochenende und abends immer vorher erst 
Kontakt vom FESTNETZ aus über die Notfallnummer 116 
117 aufnehmen. Unter der Woche sind die Hausärzte die 
erste Anlaufstelle.
In Notfällen: Notruf Polizei:  110 
Notruf Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst:  112 
Rufnummer Krankentransport:  19222 
Gift-Notrufzentrale:  0761/19240

Notfallpraxis im Kreiskrankenhaus Emmendingen
Öffnungszeiten der Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus 
(vorherige Anmeldung nicht erforderlich)
Montag, Dienstag und Donnerstag  von 19 bis 22 Uhr
Mittwoch und Freitag      von 16 bis 22 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertage         8 bis 22 Uhr
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Kostenlose zentrale Rufnummer  116117
Notruf-Fax an die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle:
07641 4601-77 (nur für schwerhörige, ertaubte, gehörlo-
se und sprachgeschädigte Personen.)

BEREITSCHAFTEN
Stadtverwaltung Elzach   Tel.: 07682 804-0
Öffnungszeiten:  Mo. – Fr.   08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
                  Mi.         14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
                  Do.         14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Termine auch nach Vereinbarung möglich.
Kommunale Inklusionsvermittlerin der Stadt Elzach, Ge-
meinden Winden und Biederbach, Frau Nadine Hundert-
pfund, Telefon: 07682 / 80412, E-Mail: inklusion@elzach.de
Stadtwerke / Elektrizitätswerk:
Stromversorgung: für Elzach Kernstadt, Katzenmoos, 
Oberprechtal, Prechtal, Yach, Tel. 0800 3629477, EnBW 
Regional AG, Regionalzentrum Rheinhausen
Wasserversorgung:  Tel. 07682 91828-0
Stadtentwässerung:  07682 8463
Störungen Nahwärme: 07682/92 44 725
Öffnungszeiten Recyclinghof Elzach
Fr. 13:00 – 17:00 Uhr, Sa. 09:00 – 13:00 Uhr
Öffnungszeiten Grünschnittsammelplatz 
Mi.  16:00 – 19:00 Uhr, Fr. 13:00 – 17:00 Uhr, 
Sa.  10:00 – 14:00 Uhr
Tierkörperbeseitigungsanstalt 
Zweckverband PROTEC Orsingen, Nenzinger Str. 34, 
78359 Orsingen, Tel.: 07774.9339-0, Fax: 07774 9339-33
Telefonseelsorge: Tel. 0800 1110111
(vertraulich, anonym und kostenfrei, rund um die Uhr).

Fachstelle Sucht Beratung Behandlung Prävention
Waldkirch, Mauermattenstr. 8, 
Bushalt Freiburger Straße (3 Min.)
Bahnhalt Batzenhäusle (10 Min.) Di. und Do. 10 - 17, 
Tel. 07681 -24623; sonst Emmendingen, Hebelstr. 27, Tel. 
07641 9335890, fs-emmendingen@bw-lv.de, Sprechstun-
den ohne Voranmeldung Mi. 16 - 17 und Do. 11 - 12 Uhr 
in Emmendingen

Teilhabeberatung Kinzigtal,
77716 Haslach, Sandhaasstr. 4, Tel.: 07832 99955-235,
michaela.himmelsbach.eutb@caritas-kinzigtal.de

Sozialstation  Tel. 07682 909040
Betreuungsgruppe, Ehrenamtliche Besuchsdienst „Zämme“,             
 Tel. 07682 909040
Hospizgruppe  Tel. 07682 925650
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Dorfhelferinnen         Tel. 07682 920202
Ambulanter Pfl egedienst Heike Schmook  
www.pfl egedienst-schmook.de  Tel. 07682 921537
Pfl egestützpunkt Landkreis Emmendingen
Romaneistraße 3, 79312 Emmendingen
Kontakt und Terminvereinbarung
07641 451-3091, -3095, -3025
pfl egestuetzpunkt@landkreis-emmendingen.de
www.landkreis-emmendingen.de
Die Beratungen erfolgen telefonisch oder persönlich im 
Pfl egestützpunkt Emmendingen, in den Außensprech-
zeiten oder beim Hausbesuch

Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V.
Wölfl instraße 13, 79104 Freiburg, Telefon: 0761 36122, 
Telefax: 0761 36123, E-Mail: info@bsvsb.org, Internet: 
www.bsvsb.org

APOTHEKEN
Mi., 19.08.  Marien-Apotheke, Gutach
           Golfstr. 9, Tel. 07681 7257
           Paracelsus-Apotheke, Denzlingen
           Schwarzwaldstr. 3, Tel. 07666 2392
Do., 20.08.  Spitzweg-Apotheke, Emmendingen 
           Fritz-Boehle-Str. 38, Tel. 07641 51191
Fr., 21.08.  Kandel-Apotheke, Waldkirch
           Lange Str. 58, Tel. 07681 9320
Sa., 22.08.  Stadtapotheke am Marktplatz, Emmendingen
           Marktplatz 9, Tel. 07641 8763
So., 23.08.  Schlossberg-Apotheke, Emmendingen
           Steinstr. 12, Tel. 07641 914650
           Schwarzwald-Apotheke, Elzach
           Nikolausplatz 2, Tel. 07682 392
Mo., 24.08.  Nikolai-Apotheke, Waldkirch
           Adenauerstr. 11, Tel. 07681 4740740
Di., 25.08.  Aesculap-Apotheke, Teningen (Köndringen)
           Bahnhofstr. 3, Tel. 07641 54300
           Severin-Apotheke, Denzlingen 
           Alemannenstr. 17, Tel. 07666 5844
Mi., 26.08.  Waldhorn-Apotheke, Sexau
           Emmendinger Str. 6, Tel. 07641 47575

TIERARZT
Samstag/Sonntag, 22.08./23.08.2020
Dr. Kissel, Kenzingen
Offenburger Str. 23, Tel. 07644 559
Dr. Hesse, Forchheim
Aspergstr. 10, Tel. 07642 2324

Einladung Monatsversammlung
Die nächste Monatsversammlung fi ndet am 

Freitag, 28.08.2020 um 20.00 Uhr 
auf dem Schneiderbauernhof in Yach statt.
Aufgrund der Corona-Situation bitten wir um vorherige 
Anmeldung.
Anmeldung bei Manfred Joos, 1. Vorsitzender oder Josef 
Weber, Schriftführer.
Gruß Josef Weber

Die Bücherei Elzach

Sommerferien zuhause?
Kein Problem, wir sind für Sie da!
Leihen Sie kostenlos Medien für die ganze Familie.

Unser Angebot reicht von Bilderbüchern über Erstlesebü-
cher, Kinderbücher, Comics, Romane, Krimis, Biographien, 
Sachbücher, CDs, DVDs, bis Zeitschriften.
Durch regelmäßige Neuanschaffungen und Buchspenden 
gelingt es uns immer aktuelle Medien zur Verfügung zu 
stellen.
Besuchen Sie uns zu unseren üblichen Öffnungszeiten:
Dienstag   von 16:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag  von 16:00 bis 18:00 Uhr
Samstag   von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr
Ihre Bücherei St. Nikolaus im Pfarrzentrum Elzach
(Bitte Hygienevorschriften beachten)

JAHRESAUSFLUG ENTFÄLLT
Schweren Herzens haben wir uns als Vorstandschaft der 
Kolpingsfamilie Elzach entschlossen, den diesjährigen Jah-
resausfl ug am 12.09.2020 abzusagen. Uns ist es wichtig, 
der Verbreitung des Virus entgegenzuwirken und unsere 
Mitglieder und die Bevölkerung zu schützen. Wir möchten 
deshalb auf nicht unbedingt notwendige Veranstaltungen 
verzichten. 
Aktuelle Termine und Informationen sind jederzeit auf un-
serer Homepage
(www.kolping-elzach.de) abrufbar. 
Wir bitten um Verständnis und wünschen allen eine gute 
Zeit und Gottes Segen.

Hüttenöffnung Vol. 2
Am Sonntag, 24.08.2020
öffen wir wieder die Pforten unserer Skihütte auf dem 
Rohrhardsberg.
Ab 10 Uhr bewirten wir Euch gerne mit kalten Getränken 
und etwas zum Essen.
Es sind alle herzlich willkommen und wir freuen uns schon 
jetzt auf Euer Kommen!
Eure Vorstandschaft der Skizunft Elzach

Wandertour am 19./20.09.
Liebe Wanderbegeisterte & Bergliebhaber,
falls es euch auch in den Beinen juckt und ihr die eindrucks-
vollen Berggipfel sehen wollt, dann haben wir genau das 
richtige. Eine 2-Tageswanderung am 19./20.09.
Tourdetails: 1. Tag: Brand - Sarottahütte - Zimbajoch - Hein-
rich Huetter Hütte (Übernachtung); 2. Tag: Heinrich Huet-
ter Hütte - Zaluanderalpe - Schweizertor - Lünersee - Bösen 
Tritt - Brand
Infos: Schwierigkeitsgrad: mittel-schwierig, Strecke: 25 km, 
Auf/Abstieg: 2000 hm
Kosten für die Übernachtung: Alpenvereinsmitglieder: 15 
€ (nur mit vorlegen der AV-Karte), Nicht Alpenvereinsmit-
glieder: 25 €
Anmeldung: Bitte schreibt eine Mail an folgende E-Mail-
Adresse freizeit@skizunft-elzach.de mit den Namen der 
Teilnehmer und inkl. der Handynummern. Alles weitere 
wird dann in der What’s App Gruppe besprochen u.a die 
Zahlung und Anreise.

Spielplan
1. Spieltag Verbandsliga Südbanden
Sonntag, 23.08.2020
17:00 Uhr SF Elzach-Yach I - FC 08 Villingen II
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Liebe Fußballfreunde,
wir freuen uns wieder, dass Fußballspiele stattfinden können.
Wir appellieren an alle Zuschauer und Fans, auf die Ab-
standsregelungen (1,5 Meter) und alle weiteren Hygienere-
geln zu achten, damit wir alle weiter Fußball „live“ erleben 
können.
Um die Dokumentation und die Abläufe noch einfacher zu 
halten, können Sie das notwendige Formular schon vor je-
dem Spiel auf unserer Homepage herunterladen: 
https://www.sf-elzach-yach.de/corona/Datenerfassung.pdf

Zur Linachtalsperre
Der Schwarzwaldverein Elzach-Winden lädt zu einer Wande-
rung am Sonntag, den 23.8. zum Linacher Stausee ein. Von 
Neukirch geht es auf dem stillen und wenig begangenen 
Höhenweg zwischen Linach und Urach über das Hohle Bild-
stöckle, Michelshöhe, Adlershöhe hinab zur Talsperre mit 
seiner historischen Staumauer. Nach einer Rast geht es auf 
der anderen Seite wieder hinauf zum Kesselberg und über 
den einsamen Linacher Höhenweg über Jahrgangskreuz, 
Wehrleskreuz, Linacher Höhe und Leimoos zum Ausgangs-
punkt zurück. Die Strecke ist ca. 24 km lang, es sind 560 Hm 
zu bewältigen. Die Wanderzeit beträgt ca. 6 Std. Da keine 
Einkehrmöglichkeit besteht, bitte ausreichend Getränke und 
Essen mitnehmen. Am Ende der Tour besteht Einkehrmög-
lichkeit. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am Parkplatz an der Elz. 
Es werden Fahrgemeinschaften gebildet (mit Mundschutz). 
Die Führung übernimmt Hans Maier, Tel. 07682-9264441. 
Mitglieder und Gäste sind herzlich willkommen.

Einladung
Liebe Tischtennisfreunde,
die Generalversammlung des TTC Elzach findet am 
Freitag, den 04. September 2020, um 20.00 Uhr in der 
„Turn- und Festhalle“ in Elzach statt.
1. Begrüßung
2. Protokollführung
3. Tätigkeitsberichte
 a.   1. Vorstand
 b.   Schriftführer
 c.   Mannschaftsführer 
 d.   Jugendwart 
 e.   Schatzmeister
4.  Bericht der Kassenprüfer mit Entlastung des Schatz-

meisters, sowie des Gesamtvorstandes
5. Bestimmung neuer Kassenprüfer
6. Satzungsänderungen
7. Mannschaftsaufstellungen und -meldungen
8. Wünsche und Anträge
9. Schlusswort
Zu dieser Generalversammlung sind alle Mitglieder und 
Freunde des TTC recht herzlich eingeladen!
gez. Martin Volk (1. Vorsitzender)

Förderverein Hammerschmiede-
Oberprechtal e.V.

Hammerschmiede Oberprechtal
Der nächste Schmidditag ist am Mittwoch, 26.08.2020.
Von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr ist die Hammerschmiede zum 

Schmieden, Schleifen und Besichtigen geöffnet.
Auf Ihr Kommen freut sich der
Förderverein Hammerschmiede Oberprechtal e.V.

www. Hammerschmiede-Oberprechtal.de

Die neu gewählte Vorstandschaft der Landjugend Ober-
prechtal mit Ortsvorsteherin Silke Matt (ganz rechts); hin-
ten v.l. Sabina Oswald, Katharina Moser, Max Thoma, Paul 
Ringwald; vorne v.l. Alexa Gehring, Niklas Vogt, Johanna 
Matt, Niklas Jäkle

Am 01.08. fand die Generalversammlung der Landjugend 
Oberprechtal im Rössle in Oberprechtal statt. Im Mittel-
punkt standen in diesem Jahr die Neuwahlen der Vorstand-
schaft.

Seniorenausflug
Auf Grund der aktuellen Corona-Lage haben wir uns ent-
schlossen auf unseren Jahresausflug im September zu ver-
zichten. Ich bitte um Verständnis für diese Entscheidung 
und hoffe, dass es im Jahre 2021 wieder möglich ist.
Mit freundlichem Gruß und bleiben Sie gesund.
Bernd Jäkle - Seniorenwanderwart

Die Ortsverwaltung Yach macht Urlaub 
vom

17.08.2020 – 28.08.2020
In dringenden Fällen erreichen Sie Herrn Ortsvorsteher 

Hubert Disch unter der Tel. Nr. 0171 8364992.

Untergeschobene Mitgliedschaft auf  
NAJOBA.de
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg erstreitet Urteil 
gegen Betreiber von Naturkosmetik-Online-Shop
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·   Bei Bestellabschluss auf www.najoba.de wurden Kun-
den beim Klick auf den „jetzt kaufen“-Button gleich-
zeitig Mitglied des Online-Shops 

·    Gericht bestätigte die Auffassung der Verbraucherzen-
trale, dass ein Button für zwei verschiedene Vertragsar-
ten nicht zulässig ist, wenn durch die Gestaltung des Be-
stellvorganges nicht unzweifelhaft deutlich wird, dass 
der Verbraucher zwei verschiedene Verträge abschließt

Das Oberlandesgericht Nürnberg gab der Verbraucher-
zentrale in einem Rechtsstreit mit dem Betreiber eines 
Onlineshops für Naturkosmetik Recht: Ein einziger „jetzt 
bestellen“-Button kann irreführend sein, wenn nicht deut-
lich wird, dass damit zwei Verträge abgeschlossen wer-
den. Da es sich im konkreten Fall um grundverschiedene 
Vertragsarten handelt, müssen diese auch unabhängig 
voneinander bestätigt werden.
In einem Verfahren gegen die Mitrados GmbH & Co.KG, die 
die Naturkosmetik-Website www.najoba.de betreibt, hat 
das Oberlandesgericht Nürnberg die Verbraucherzentrale 
in ihrer Rechtsauffassung bestätigt. Im Sinne der Verbrau-
cher entschied es, dass ein Online-Unternehmen verpflich-
tet ist, Käufer und Käuferinnen ganz klar und verständlich 
darüber zu informieren, was mit der Bestellung eines Pro-
duktes in einem Onlineshop verbunden ist. Verbraucher 
und Verbraucherinnen muss ganz klar mitgeteilt werden, 
was passiert, wenn sie auf den Bestell-Button klicken.
„Das Urteil ist eine wichtige Präzisierung der Button-Lö-
sung, die zum Schutz vor untergeschobenen Verträgen 
eingeführt wurde“, bewertet Sabine Holzäpfel von der 
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg das Urteil. Die 
sogenannte Buttonlösung sieht vor, dass Verbraucherin-
nen und Verbraucher vor einer Bestellung eindeutig infor-
miert werden, dass ein kostenpflichtiger Vertrag zustande 
kommt. Die Mitrados GmbH & Co.KG hatte gegenüber 
Verbraucherinnen und Verbrauchern versucht, mit einem 
Button „jetzt kaufen“ gleich zwei verschiedene Verträge 
bestätigen zu lassen: Neben dem eigentlichen Kaufvertrag 
behauptete der Anbieter, dass zusätzlich eine kostenpflich-
tige Mitgliedschaft zustande gekommen sei. „Wir sind 
froh, dass das Gericht dieser Praxis nun einen Riegel vorge-
schoben hat“, so Holzäpfel weiter.
In Bezug auf den § 312 j BGB, der Verbraucher und Ver-
braucherinnen vor Kostenfallen im Internet schützen soll, 
stellte das Gericht somit klar, dass die Bestellerklärung für 
Waren und die Vertragserklärung für eine Mitgliedschaft 
komplett verschiedene Verträge sind, die jeweils eine aus-
drückliche Bestätigung des Verbrauchers benötigen. Ein 
Bestellbutton, über den nicht deutlich wird, dass neben 
dem Kaufvertrag zugleich eine kostenpflichtige Mitglied-
schaft abgeschlossen wird, genügt nicht. 

Gründungsversammlung Bauwerk 
Schwarzwald

Bildnachweis (© Naturpark Südschwarzwald) Freuen sich 
über die Gründung des Vereins „Bauwerk Schwarzwald“ 
(v. r.): Minister Peter Hauk MdL (Ministerium für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg), Dr. 
Diana Wiedemann (Architekturbüro Grundmann + Wiede-
mann, Freiburg), Bürgermeister Adrian Probst (St. Blasien) 
und Stefan Kudermann (Abteilungsleiter Marketing Holz-
bau Bruno Kaiser, Bernau im Schwarzwald).

Feldberg/Titisee – Nach mehrjähriger Vorarbeiten fand am 
28. Juli 2020 die Gründungsversammlung von „Bauwerk 
Schwarzwald“, dem geplanten Kompetenzzentrum für 
Schwarzwälder Architektur, Handwerk und Design, im Kur-
haus Titisee statt. Landwirtschaftsminister Peter Hauk MdL 
überreichte den Fördergutschein an den neugewählten 
Vorstand.

Versicherungsschutz in Ferienbetreuungs-
maßnamen für Schülerinnen und Schüler
Schülerinnen und Schüler sind in Ferienbetreuungsmaßnah-
men der Kommune, der Schule und in den Sommerschulen 
sowie in den „Lernbrücken“ über die UKBW versichert
Karlsruhe/Stuttgart, den 05.08.2020
Viele Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg 
freuen sich auf die bevorstehenden Sommerferien und 
die damit verbundenen Betreuungsangebote, in denen 
gespielt, gebastelt oder Ausflüge unternommen werden. 
Doch was passiert, wenn sich ein Kind in der Ferienbe-
treuung verletzt? „Diese Frage wird uns als Unfallkasse 
Baden-Württemberg (UKBW) gerade vor den Sommer-
ferien häufig gestellt. Beginnend mit den Sommerferien 
2020 konnten wir eine Neuregelung in unsere Satzung 
aufnehmen“, freut sich Siegfried Tretter, Geschäftsführer 
der UKBW. Damit ist der Unfallversicherungsschutz in der 
Ferienbetreuung umfangreich gewährleistet.
Durch diese Neuregelung sind Schülerinnen und Schüler, 
die in Ferienzeiten an organisierten Bildungs- und Betreu-
ungsmaßnahmen der Gemeinde oder der Schule teilneh-
men, ab sofort über die UKBW beitragsfrei gegen Unfälle 
während der Ferienbetreuung abgesichert. Damit erhalten 
sie in der Ferienbetreuung bei Eintritt eines Unfalls diesel-
be umfangreiche Absicherung, die sie auch bei einem Un-
fall während des Schulbesuchs erhalten. Diese Absicherung 
reicht je nach individuellem Bedarf von einer ambulanten 
bzw. stationären Versorgung, über Renten- und Pflege-, bis 
hin zu Teilhabeleistungen. 
„Unser Vorstand und unsere Vertreterversammlung unter-
stützt diese Neuregelung auf ganzer Linie. Wir freuen uns, 
dass wir damit einen Beitrag leisten können, dass gerade 
in dieser herausfordernden Zeit Schülerinnen und Schüler 
in den Ferienbetreuungsmaßnahmen der Kommune und 
Schule versichert sind“, so Siegfried Tretter. 
Der Versicherungsschutz durch die gesetzliche Unfallversi-
cherung gilt auch für Besuch der Sommerschulen im Land 
ebenso wie dem Lern- und Förderprogramm „Lernbrücken“, 
das vom Kultusministerium in den Sommerferien angeboten 
wird. Da Sommerschulen als offizielle schulische Veranstal-
tung gelten, ist der Versicherungsschutz ebenfalls vergleich-
bar mit dem eines regulären Schulbesuches. Dies bedeutet, 
dass die Schülerinnen und Schüler sowohl während der Teil-
nahme am Sommerschulunterricht als auch auf den damit 
verbundenen Wegen versichert sind. Eltern brauchen da-
für keine besondere Versicherung abzuschließen. Gleiches 
gilt für das Lern- und Förderprogramm „Lernbrücken“, das 
Schülerinnen und Schülern ermöglichen soll, Unterrichtsin-
halte zu wiederholen und coronabedingte Lernlücken des 
zurückliegenden Schuljahres zu schließen, um gut vorberei-
tet in das neue Schuljahr starten zu können. 

Keine Reise - kein Geld ?
Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg geht gegen 
verschiedene Reiseunternehmen vor
·    Wird eine Reise oder ein Flug wegen Corona storniert, 

müssen Reisende bereits gezahltes Geld zurückerhalten
·    Die gesetzliche Frist für die Rückzahlung beträgt bei 

Flügen 7 und bei Pauschalreisen 14 Tage
Findet eine Reise coronabedingt nicht statt, müssen An-
bieter den Reisepreis zurückerstatten. Viele Reisen waren 
wegen der Pandemie nicht möglich, Anbieter haben zahl-
reiche Flüge, Unterkünfte und Pauschalreisen storniert. 
Massive Probleme gibt es jedoch bei der Rückzahlung: 
Verbraucher warten oft monatelang auf ihr Geld. Man-
che Anbieter versuchen auch, sich mit Tricks und falschen 
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Informationen vor der Zahlung zu drücken. Die Verbrau-
cherzentrale Baden-Württemberg geht in mehreren Fällen 
dagegen vor. 
Die Vorfreude auf den Urlaub war bei vielen Verbrauchern 
groß – so lange bis Corona kam und die Aussicht auf den 
Urlaub gehörig vermieste. Einreisestopps und Reisewar-
nungen sorgten dafür, dass Flüge und Reisen nicht durch-
geführt werden konnten. Die Folge: Anbieter stornierten 
die Reisen, verweigern nun aber die Rückzahlungen, auch 
wenn sie eigentlich zur umgehenden Erstattung verpflich-
tet sind. 
In den letzten Wochen und Monaten erhielt die Verbrau-
cherzentrale wöchentlich hunderte Beschwerden über das 
Verhalten vieler Reiseanbieter. In manchen Fällen verlang-
ten Anbieter von Verbrauchern „Umbuchungs- oder Stor-
nokosten“ oder behielten die Reisegelder gänzlich ein. 
Andere Anbieter buchten Kunden ungefragt um, oder 
verschickten „Zwangsgutscheine“ und begründeten ihr 
Vorgehen mit falschen juristischen Grundlagen. „Selbst die 
Kunden, die mit dieser Vorgehensweise nicht einverstan-
den waren und ihr Geld zurück forderten, warten noch 
heute auf die Rückerstattung des Reisepreises,“ berichtet 
Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-Würt-
temberg. 
Auch Urlaubern, die aufgrund der geänderten Reisebedin-
gungen, der mit Corona verbundenen unsicheren Lage und 
der Reisewarnung des Auswärtigen Amtes von sich aus ihre 
Reise stornierten, verweigern Veranstalter oft eine Rück-
zahlung. 
Rückzahlung ist Pflicht
„Die Rückzahlungspflichten sind klar geregelt”, erklärt 
Buttler, „Kunden haben einen Anspruch auf Rückerstat-
tung ihres Flugpreises innerhalb von sieben Tagen. Bei 
Pauschlreisen beträgt die Frist für die Rückerstattung 14 
Tage.“ 
Doch daran halten sich derzeit nur wenige Anbieter, im Ge-
genteil. „Leider erleben wir in der gesamten Reisebranche, 
dass viele Anbieter Verbraucher bewusst über ihre Rechte 
täuschen, um eine Rückzahlung der zustehenden Reisegel-
der zu vermeiden. Dies ist klar unzulässig.“ Die Verbrau-
cherzentrale Baden-Württemberg hat daher bereits gegen 
14 Anbieter juristische Schritte eingeleitet, ein Verfahren 
konnte schon erfolgreich abgeschlossen werden. „Wir ge-
hen hier konsequent gegen dieses unlautere Verhalten vor. 
Reisende müssen sich nicht hinhalten oder mit Gutscheinen 
abspeisen lassen”, so Buttler weiter.
Für weitere Informationen 
Oliver Buttler | Abteilungsleiter Telekommunikation, Ver-
braucherrecht und InternetTel. (0711) 66 91-30buttler@vz-
bw.de

Erfolg gegen unzulässige Werbung
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg erstreitet Urteil 
gegen unzulässige Werbung für E-Zigaretten
·    Die Verbraucherzentrale geht in mehreren Fällen gegen 

unzulässige Online-Werbung für E-Zigaretten vor. 
·    Die Händler warben in ihren Onlineshops mit Logo und 

Link zur Informationskampagne „E-ZigaRETTEN Leben“
·    Diese Art der Werbung ist mit dem Tabakerzeugnisge-

setz nicht vereinbar. Das bestätigte nun das Landgericht 
Saarbrücken (Az. 7HK O 7/20)

Seit ein paar Jahren gehören E-Zigaretten mit ihren gro-
ßen, meist weißen Dampfwolken vielerorts zum Stadtbild 
dazu. Beworben werden sie oft als „gesunde“ Alternative 
zur klassischen Zigarette, so auch im Rahmen der Kam-
pagne „E-ZigaRETTEN Leben“. Mehrere Onlineshops und 
stationäre Händler verwiesen mit Link und Logo auf die-
se Kampagne – aus Sicht der Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg eine unzulässige Werbung. Das Landgericht 
Saarbrücken gab nun der Verbraucherzentrale Recht (Az . 
7HK O 7/20)
„Bei dem Button handelt es sich um Imagewerbung“. Mit 
dieser Feststellung bestätigte das Landgericht Saarbrücken 
in seinem Urteil die Ansicht der Verbraucherzentrale Ba-
den-Württemberg und stellte fest: 

Wenn Onlineshops mit Link und dem Logo auf die Kam-
pagne „E-ZigaRETTEN Leben“ verweisen, ist das unzulässi-
ge Werbung im Sinne des Gesetzes über Tabakerzeugnisse 
und verwandte Erzeugnisse, kurz TabakerzG. 
„Die Besitzer von Onlineshops können sich auch nicht auf 
den Standpunkt stellen, dass der Link zur Kampagne nicht 
der Werbung, sondern rein der Information der Verbrau-
cher diene“, sagt Sabine Holzäpfel von der Verbraucher-
zentrale Baden-Württemberg. Denn das Gericht betonte 
auch, dass der Slogan mit dem Logo eindeutig versucht, ein 
positives Image für E-Zigaretten zu vermitteln. Durch Auf-
forderungen wie „Informier Dich!“ neben Link und Logo 
werde auch eine Unterstützung des „Aktionsbündnisses 
Dampfen“, das hinter der Kampagne steht, erkennbar. Für 
eine wirklich freie Verbraucherinformation müssten, so das 
Gericht, neben dem Link zur Kampagne auch gleichberech-
tigt Links zu anderen Organisationen wie beispielsweise 
zur Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder 
zu Angeboten der Suchthilfe stehen. Auch deshalb wurden 
Link und Logo klar als Werbung gewertet, ganz unabhän-
gig davon, ob die Aussagen der Kampagne wissenschaft-
lich belegbar sind oder nicht. 
„Ob Verbraucher zur E-Zigarette greifen, bleibt weiterhin 
jedem selbst überlassen“, sagt Holzäpfel. Manchen starken 
Rauchern hilft sie bei der Entwöhnung von klassischen Ziga-
retten, jedoch fehlen Langzeitstudien zu gesundheitlichen 
Folgen. Außerdem sind E-Zigaretten für Jugendliche durch 
aromatisierte Liquids und die Verharmlosung der enthalte-
nen Schadstoffe oft der Einstieg in die Nikotinsucht.
Mit dem Urteil hat die Verbraucherzentrale Baden-Würt-
temberg nun erreicht, dass die Kampagne als das behan-
delt werden muss, was sie ist: Werbung für den Konsum 
von E-Zigaretten und keine unabhängige Information. Das 
Urteil ist noch nicht rechtskräftig

 
Tu Gutes –  
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Sport regional

Trotz Corona:

Neue Schiedsrichter im Fußballkreis Mannheim
(bfv/red). Während des
„Corona-Lockdowns“ startete
der Badische Fußballverband
unter der Federführung der
Schiedsrichtervereinigung
Mannheim die erste Online-
Schiri-Ausbildung. Eine
junge Frau sowie 19 Jungen
und Männer im Fußballkreis
Mannheim haben nun auch
die Theorieprüfung absolviert
und starten in die Praxisphase.

Alles begann am 31. März 2020.
Der Neulingskurs beim TSV
Neckarau konnte auf Grund
der Covid-19-Pandemie nicht
wie geplant stattfinden. Kurzer-
hand entschlossen sich Schi-
ri-Obmann Ivo Leonhardt und
Lehrwart Fabian Ebert einen
neuen Weg zu gehen und die
Theorieinhalte digital zu vermit-
teln. Acht Online-Schulungen
ersetzten den üblichen Präsenz-
unterricht, dazwischen übten die
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer wie sonst auch per E-Lear-
ningweiter. Onlinemacht‘smög-
lich, dass Kreisgrenzen keine
Rolle spielen.
Mehr als 80 Interessierte aus
allen Fußballkreisen des Badi-
schen Fußballverbands nahmen
am Lehrgang teil. Ebenfalls ein
Vorteil der Web-Konferenzen:
Gäste können sich ohne großen
Aufwand hinzuschalten. Und so
kam es, dass diewerdenden Schi-
ris Bekanntschaft mit Vorbil-
dern wie Tobias Fritsch (3. Liga),
Benedikt Kempkes (2. Bundes-
liga) und Dr. Robert Kampka
(Bundesliga) machen konnten.

Euphorie
Dass der Kurs online angebo-
ten wurde, war zwar nicht aus-
schlaggebend, „aber es war eine
ganz tolle Sache und die Jungs
und Mädels machten das echt
klasse!“ Die einzige Teilneh-
merin aus dem Kreis Mann-
heim, Samira Brecht, kann das
nur bestätigen: „Auchwennman
sich nicht persönlich getroffen
hat, hatte ich das Gefühl, dass
ich die Ausbilder immer alles
fragen konnte und nicht einfach
mit den Regeln alleine gelas-
sen wurde.“ Für sie als Querein-
steigerin, die „zuvor eigentlich
nichts mit Fußball zu tun hat-
te“, sei das sehr positiv gewesen.

Gelungene Premiere
Lob, das die Organisatoren
für eine solche Premiere gerne
hören. „Ich finde, es lief sehr
gut“, war auch Leonhardts Ein-
druck. „Es hat super funktio-

niert, die normalen Regelinhal-
te per Videokonferenz zu ver-
mitteln. Natürlich beschränkt
sich so ein Online-Lehrgang
ausschließlich auf die Theo-
rie, wenn auch mit Präsentati-
onen und Videos unterstützt.
Aber das Ziel war ja, die Zeit
der Kontaktbeschränkungen
zu nutzen, um wenigstens The-
oriewissen zu vermitteln. Alles
war besser, als unseren geplan-
ten Lehrgang einfach ausfallen
zu lassen.“
Ende April war der Theorieun-
terricht beendet. Als Nächstes
stand die obligatorische Regel-
prüfung an. Nach Wochen des
Wartens machten es die Locke-
rungen in der Corona-Ver-
ordnung nun schließlich mög-
lich, die Prüfung vor Ort zu
schreiben. In der Zwischen-
zeit konnten die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer Regelfra-
gen üben und Übungsklausu-
ren online absolvieren, Ende
Juli bot die Schiedsrichter-Ver-
einigung Mannheim nochmals
eine Online-Auffrischung mit
den Neulingen aus dem Kreis
Mannheim an. Im Vereinsheim
des TSV Neckarau, wo auch der
ursprüngliche Neulingskurs
stattfinden sollte, konnte dann
die Prüfung ganz klassisch auf
Papier abgelegt werden. „Die
Regeln wurden augenscheinlich
online gut gelernt. Es gab kaum
Probleme und fast alle bestan-
den die Prüfung problemlos“,
freute sich der Lehrwart. Bereits
in den kommenden Wochen

werden somit eine neue Schieds-
richterin und 19 neue Schieds-
richter in die Praxisphase der
Ausbildung starten. „Praxiser-
fahrung, intensive Neulingsbe-
treuung bei den ersten Spielen
und die Integration in die lokale
Schiedsrichtervereinigung sind
nun nach demOnline-Lehrgang
noch wichtiger als sonst“, betont
Leonhardt.

Patensystem
Umgesetzt wird das seit meh-
reren Jahren im sogenannten
Patensystem. Dabei erhält jeder
Neuling eine erfahrene Kol-
legin oder einen Kollegen zur
Seite gestellt, schaut sich erst-
mal deren bzw. dessen Spiellei-
tung an, um im nächsten Schritt
die Rollen zu tauschen und mit
Unterstützung der Patin oder
des Paten erste Spiele selbst zu
pfeifen. Ist auch die Praxispha-
se erfolgreich, erhalten die Neu-
linge ihren Schiri-Ausweis und
dürfen offiziell alleine Spiele lei-
ten.
Und das Fazit von Leonhardt?
„Es war eine spannende und
wirklich abwechslungsreiche
Zeit. Als Erfahrung nehmen wir
mit: Online-Inhalte sind abso-
lut empfehlenswert. Es versteht
sich aber von selbst, dass die-
ser reine Online-Lehrgang nur
der aktuellen Situation geschul-
det war. Letztlich hoffen wir für
die Zukunft auf Lehrgänge mit
einem sinnvollen Mix aus Pra-
xis, Präsenz- und Online-Ler-
nen.“

Insgesamt 20 Frauen undMänner haben sich für den Lehrgang angemeldet. Foto: bfv

Lehrwart Fabian Ebert nimmt die Korrektur der Theorieprüfung vor.
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Jetzt starten

Getreu unseres Mottos „Heimat stärken“ haben wir von Nuss-
baum Medien für Sie ein passendes Paket für die kurzfristige
und vielseitige Digitalisierung Ihres Unternehmens entwickelt.
Mit kaufinBW können Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen
online anbieten und ausliefern und sind über Ihre Ortsgrenzen

hinaus rund um die Uhr sichtbar. Sie profitieren zudem von der
hohen Reichweite aus Lokalzeitungen der Nussbaum Medien
und digitalen Medien. Lassen Sie sich jetzt individuell beraten.

Gemeinsam stärken wir die Heimat.

partner.kaufi nbw.de  

Ein Produkt von

kaufinBW

Onlineshop Unternehmensprofil Terminbuchungstool
Gutscheinverkauf Online-Marktplatz Cashback Print- & Onlinewerbung

Mit kaufinBW, die digitale Heimat für lokale
Unternehmen aus Baden-Württemberg.

3 Monate
kostenfrei
und ohne Risiko

Ein Produkt von

Mit kaufinBW, die digitale Heimat für lokale

Jetzt einfach
und schnell
online verkaufen
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IMMOBILIEN-KAUFGESUCHE

Unser
Vertrieb ist auch

samstags für
Sie erreichbar

Sollte die Verteilung nicht zu Ihrer Zufrieden-
heit erfolgen, bitten wir Sie, Ihr Anliegen
unserem Vertriebspartner mitzuteilen:

G.S. Vertriebs GmbH
Tel. 07033 6924-0

www.gsvertrieb.de
Sie erreichen die G.S. Vertriebs GmbH von
Montag bis Mittwoch, Freitag 8.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 18.00 Uhr · Samstag 8.00 - 12.00 Uhr

www.nussbaum-medien.de

Amtsblatt bzw. Lokalzeitung
nicht erhalten?

EXPERTENTIPP
ANZEIGE

DIE KÖNIGSKINDER IMMOBILIEN

info@koenigskinder.de | www.koenigskinder.de

0800 5800 200
Kostenlose Hotline Ansprechpartner:

Dr. Wilken und Dr. BarthKostenlose Hotline
* vorbehaltlich einer internen Prüfung

Verkaufen Sie Ihre Immobilie, Ihr Gewerbeobjekt, Ihr Grundstück (egal ob
bebaubar oder nicht, egal ob Abrisshaus) an unsere bonitätsstarken,
vorgemerkten Kunden (Finanzierung liegt vor) oder einfach direkt an uns.*

Werden Sie Franchisenehmer.
Werden Sie ein Königskind.

EIN STARKES TEAM
AN IHRER SEITE

VORFÄLLIGKEITSENTSCHÄDIGUNG BEI
HAUSVERKAUF UMGEHEN

Ein Hausverkauf – egal, aus welchen Gründen – ist für die Bank ein
zwingender Grund, eine vorzeitige Kündigung zuzulassen. In den
meisten Fällen müssen Sie dann aber ein Vorfälligkeitsentgelt zahlen.
Dennoch gibt es zwei Situationen, in denen Sie eine Vorfälligkeitsent-
schädigung möglicherweise umgehen können: Zum einen, wenn der
Darlehensvertrag vom neuen Käufer fortgeführt wird. Dies setzt aller-
dings das Einverständnis der Bank sowie eine gute Bonität des Käufers
voraus.
Zum anderen umgehen Sie eine Vorfälligkeitsentschädigung, wenn
mithilfe des Darlehens eine neue Immobilie bei derselben Bank finan-
ziert wird. Dabei muss das neue Objekt aber mindestens den gleichen
Beleihungswert wie die aktuelle Immobilie haben. Trifft eine dieser
Situationen auf Sie zu, müssen Sie lediglich eine Bearbeitungsgebühr an
die Bank zahlen.

ZU HOHE VORFÄLLIGSKEITSENTSCHÄDI-
GUNG ZURÜCKFORDERN: SO GEHT´S

Haben Sie den Verdacht, dass die Vorfälligkeitsentschädigung zu hoch
ausfällt, oder können Sie den Rechenweg nicht nachvollziehen, sollten
Sie fachliche Hilfe in Anspruch nehmen. Lassen Sie Ihren Bescheid
deshalb am besten von einer Verbaucherschutzzentrale oder einem
Fachanwalt für Kapitalrecht prüfen. Oft hilft es dann schon, wenn Sie
die korrigierte Berechnung an Ihre Bank schicken, um eine Neuberech-
nung der Vorfälligkeitsentschädigung zu erreichen. Kommt die Bank
Ihrer Bitte um eine Reduzierung der Vorfälligkeitsentschädigung nicht
nach, hilft nur noch der Weg zum Anwalt. Da aber auch hierfür Kosten
anfallen werden, klären Sie am besten vorher, welche Kosten Ihre
Rechtsschutzversicherung übernimmt, beziehungsweise wie hoch die
Anwaltskosten sein werden. Denn diese können Ihre
Ersparnis bei der Vorfälligskeitsentschädigung natürlich
noch einmal mindern.
Wir unterstützen Sie gerne, kontaktieren Sie uns
unter: Königskinder Immobilien GmbH, Tel.: 0711
400544-0 oder per Email: info@koenigskinder.de

Bekannt aus

der Fernseh-

Werbung
bei RTL
und NTV

Sehr geehrte Damen und Herren,
nach über 10 Jahren beruflich bedingt an der Universität
zu Köln, zieht es meinen Mann und mich wieder in unsere
Heimat, dem schönen Schwarzwald. Wir sind auf der Su-
che nach einem Bauernhof oder einem Haus mit Möglich-
keit der Nutztier/Pferdehaltung im Bezirk Elzach u.U. Be-
züglich des Zustandes, der Größe und Fläche und des
Preises sind wir flexibel, daher freuen wir uns über alle An-
gebote. Mit freundlichen Grüßen aus Köln, Ursula und
Matthias Hammerschmidt, Wodanstraße 89, 51107 Köln
01775463879 oder 0221 29783588

Badisches Päärle suecht zum
Kauf ruhiges Hüsle (oder Wohnung) im Gruene zum Lebe.
Gärn mit chlainem Gärtle. Alternativ Bauplatz. Vielen Dank
für euri Agebote! Telefon 07635 / 823981 oder Mail an holz
haus-sofie@gmx.de

Foto: BrianAJackson/iStock / Getty Images Plus
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GemeinsamHeimat stärken.
kaufinBW ist ein Produkt von

Diese und viele weitere Angebote auf:

kaufi nbw.de/schwarzwald-lab  

Schwarzwald-Lab

Filzschublade - Tuck away

„Arbeite, wie du es willst.“
Als innovativer Büromöbel-
hersteller vereint „Schwarz-
wald-Lab“ originelle Lö-
sungen, kreative Ideen und
einen flotten, professionellen
Service. Die Workplace Re-
bellen bieten dir ein breites
Sortiment an attraktiven Pro-
dukten und Lösungen für den
Arbeitsplatz. Vom elektromo-
torischen Sitz-Steh-Arbeits-
platz über Büromöbel bis hin
zu Akustikelementen – hier
wirst du fündig.

Neben den hauseigenen Pro-
dukten wie metris®, Pssst

– my space, electio, und Gim-
me Shelter kannst du auch
aus einer Vielzahl an weite-
ren Top Marken wählen.

Stelle dir deinen individuellen
Arbeitsplatz für mehr Wohl-
fühlatmosphäre zusammen.
Größten Wert wird auf hoch-
wertige und nachhaltige Ma-
terialien sowie ökologisch
bewusste, regionale Herstel-
lungsprozesse gelegt. Stö-
bere gerne in den Produkten
und erfreue dich an den inno-
vativen Lösungen für deinen
Arbeitsplatz.

Schwarzwald Lab
75233 Tiefenbronn

Schwarzwald-Lab

Bürostuhl Tonique - Der Vollautomat

499,00 € DEAL

449,00 €
5%Cashback

119,00 € DEAL

109,90 €
5%Cashback

169,00 € DEAL

139,00 €
5%Cashback

399,00 € DEAL

359,00 €
5%Cashback

Schwarzwald-Lab

Electio Smart Sitz-Steh-Schreibtisch

mooni

mooni Eye Speaker

Anbieter der Woche

Und so können Sie teilnehmen:

www.lokalmatador.de/webcode/vorteile-767

Klicken Sie auf den Button
"Mitmachen und gewinnen"

Bei der NussbaumID anmelden
oder neu registrieren

Gewinnspielformular ausfüllen

Die Gewinner/-innen und andere Gewinnspiele finden Sie ebenfalls auf www.lokal-
matador.de, zudem werden Sie über Ihren Gewinn schriftlich benachrichtigt. Den
Gewinn erhalten Sie in Form eines Gutscheincodes per Mail, den Sie online auf www.
kaufinbw.de einlösen können. Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Personen un-
ter 18 Jahren sowie Mitarbeiter des Verlages und deren Angehörige. Die Teilnahme
ist pro Person nur einmal möglich. Weitere Teilnahmebedingungen und sonstige
Hinweise zu Gewinnspielen finden Sie unter www.lokalmatador.de/vorteilsclub/
teilnahmebedingungen.

*Gutscheincode ist einlösbar unterwww.kaufinbw.de. Der Gutschein hat eine Gül-
tigkeit von drei Jahren. Es ist nur eine einmalige Einlösung möglich, der Restwert
verfällt. Fragen zur Gutschein-Einlösung? kundenservice@kaufinbw.de

www.nussbaum-medien.de

Wöchentlich gewinnen

Nur einmal teilnehmen –
wöchentlichkaufinBW-Gutscheine
gewinnenbis zum20.09.2020

Wir verlosen wöchentlich jeweils 1 x 50 € und 5 x 10 €
Gutscheine* für unserenOnline-Marktplatzwww.kaufinbw.de.
Hier finden Sie Produkte undDienstleistungen vieler lokaler
Anbieter aus Baden-Württemberg.

Jetzt ganzbequemnureinmalamGewinnspiel teilnehmen,
im Lostopf landen und automatisch jede Woche bis zum
20.09.2020 die Chance auf einenGewinn sichern.

1

2

3

4

Jetzt mitmachen & gewinnen

Gewinne
1 x 50 € / 5 x 10 €

kaufinBW-
Gutscheine
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STELLEN

Wir bieten Ihnen:
• flexible Arbeitszeitmodelle
• leistungsgerechte Vergütung
• Firmenfitness
• Aufstiegsmöglichkeiten
• flache Hierarchien
• innerbetriebliches Coaching

Pflegefachkräfte (m,w,d)
in Freiamt, St. Peter & Kenzingen gesucht

Casa Intensivpflegedienst GmbH •Weißerlenstr. 1a • 79108 Freiburg
www.casa-intensivpflegedienst.de • 0761 151 895 95

Sie würden gerne auf
Langstreckenflüge verzichten?

Aufstiegsmöglichkeiten finden Sie
auch bei uns.

Die Vorteile der 1:1 Intensivpflege
• wohnortnahes Arbeiten
• individuelle Versorgungen
• stressreduzierter Bereich der Pflege
• Zeit für Ihre*n Patient*in
• spannendes Arbeitsfeld

Bei uns pflegen Sie einen(!) Menschen. Werden Sie Teil unseres
Teams und pflegen Sie intensivpflichtige Menschen in ihrem
gewohnten Zuhause.Wir betreuen Kinder & Erwachsene und unter-
stützen sie darin, ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen.

Haushaltshilfe
für 4-köpfige Familie in Elzach ab September gesucht.
Wöch. Arbeitszeit 3 Tage je 4 Std., nach Absprache.

Tel. 0176-80 06 81 08, haushaltelzach@t-online.de

Zuschriften unter Chiffre CD-B200/04192 an
NUSSBAUMMEDIEN Weil der Stadt GmbH & Co. KG,
71261Weil der Stadt oder an chiffre-wds@nussbaum-medien.de

Wir suchen für unseren Geschäftsführer eine

Hauswirtschafterin
im Raum Haslach für einen Zweipersonenhaushalt.

Alle Arbeiten rund um Küche, Haushalt und Garten gehören
zu Ihrem Aufgabengebiet bei einer
20 – 30 StundenWoche nach Absprache von Montag bis
Freitag.

Eigenverantwortliches Arbeiten wird erwartet.
Eine Ausbildung im Haushalt- oder Gastronomiebereich ist
von Vorteil. Arbeitsbeginn Januar 2021 oder früher.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, bewerben Sie sich bitte
für ein persönliches Gespräch.

Wir suchen!

Zimmerfrau (m/w/d)
Attraktive Arbeitszeit

von 08:30 Uhr – 12:00 Uhr.

Gerne auch in Teilzeit

Über einen Anruf würden wir uns sehr freuen.

Gasthof – Pension zum Schützen

Waldkircher Str. 5, 79215 Oberprechtal

Tel. 07682 / 1265

www.spath-schuetzen.de

E-Mail: info@spath-schuetzen.de

CHANCENGEBER
SUCHT
ANPACKER

Nutzen Sie Ihre Chance und packen Sie mit uns an!

Für ein Objekt der Lebenshilfe in Haslach suchen
wir ab sofort zuverlässige, freundliche

REINIGUNGSKRÄFTE
(gn) in Teilzeit (15 Std./Woche)

• Leistungsgerechte Bezahlung
• Mitarbeit in einem freundlichen Team
• Einarbeitung durch erfahrene Kollegen
• Objektspezifische Schulungen
• Arbeitszeiten: Montag – Freitag 7.00 – 10.00 Uhr

Ihre Bewerbung
Frau Kalbur
Rufnummer 0176.10207170
andrea.kalbur@die-kds.de

Die eigenen Vorlieben und Begabungen in der  Praxis  testen, 
Berufsfelder und  berufliche Anforderungen kennen  lernen 
- es gibt viele Gründe, die für ein Praktikum  sprechen. „Es 
ist auch eine  tolle Chance, um bei Unternehmen Eindruck 
zu machen“, weiß Personalfachfrau Petra Timm. Besonders 
im Handwerk ist der persönliche Eindruck entscheidend und 
ein mehrtägiges Praktikum nicht selten Einstellungsvoraus- 
setzung: „Die Betriebe möchten wissen, wie schnell ein  
Bewerber begreift, wie praktisch er veranlagt und wie zuver-
lässig er ist“, so Petra Timm. Welches Unternehmen in der 
Nähe ein Praktikum anbietet, lässt sich über die Industrie- und 
Handelskammer sowie die Handwerkskammer der  jeweiligen 
Region in  Erfahrung bringen. Hilfreich sind auch die Berufs-
berater der Agentur für Arbeit und  Berufswahlmessen. Ist 
eine  Firma ins Auge gefasst, führt der Weg über einen Anruf 
und die schriftliche Bewerbung - auch wenn aktuell kein Prak-
tikumsplatz ausgeschrieben ist. Interessenten bringen ihre 
Unterlagen am besten persönlich vorbei. Damit  beweisen sie 
Engagement und haben den ersten Fuß in der Tür zum Aus-
bildungsplatz. (txn/Randstad/red)

Praktikum - der erste Schritt zur Lehrstelle
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Gewerbegebiet Gutach-Bleibach

Die Corona- Krise als Chance – Fischer Küchenmöchte
„Stollen“ mit Partnern noch attraktiver machen

Das Unternehmen Fischer Küchen mit
Stammsitz Am Stollen 8 in Gutach-Blei-
bach hat die „Corona-Krise“ und die mehr-
wöchige Schließung der insgesamt 7 Filia-
len genutzt, um sich neu aufzustellen und
denWeg der Kunden möglichst kontaktlos
zu gestalten. Hinzukommen sollen nun
auch ein oder mehrere Gewerke wie ein In-
stallationsbetrieb, Lichtplaner, Bodenbe-
lags-Anbieter oder eine Bad-Ausstellung,
um die Attraktivität des Standortes zu er-
höhen. Dies kündigte Geschäftsführer Jo-
nas Griesbaum jetzt an.

In einem ersten Schritt schafft das familiär
strukturierte Unternehmen Platz und
macht in den nächsten Monaten Lager-
und Ausstellungsflächen frei, die künftig
von den gesuchten Partnern aus dem
handwerklichen Umfeld besetzt werden
sollen. Die Weiterentwicklung des Stand-
ortes Stollen als Einkaufs-Adresse für Bau-
herren, Umbauer und Renovierer ist das
positive Ergebnis des dem Lockdown ge-
schuldeten Denkprozesses – einmal alles
auf den Prüfstand zu stellen. „In einer Krise
liegt immer auch eine Chance – die haben
wir genutzt“, erklärt Jonas Griesbaum, der
insbesondere die Leistung seiner Mitarbei-
terínnen und Mitarbeiter hervorhebt, die
„mit individueller, innovativer und vor
allem Kunden-gerechter Kommunikation“
die neue Situation gemeistert hätten. „Die
Ausgangsbeschränkungen und zwangs-
weisen Schließungen der Geschäfte
führten bei uns zu einem raschen Umden-

ken, sodass wir Interessenten und Kunden
seit dem 18. März verstärkt über digitale
Medien beraten und betreuen“, so Gries-
baum. Die digitale Beratungsmöglich-
keiten der Kunden und ein interaktiverer
Internet-Auftritt wurden zügig realisiert
und sollen in den nächsten Wochen und
Monaten zu einem professionellen Online-
Beratungs-Tool weiterentwickelt werden.

Optimierte Abläufe sparen Zeit und
schonen die Umwelt

Die Zwischenbilanz der in Folge der Coro-
na-Krise eingeleiteten Maßnahmen und
den angeschobenen Projekten bei Fischer
Küchen fällt insgesamt gut aus. „Die neue
Normalität hat auch positive, ökologische
Aspekte“, betont Griesbaum, da unnötige
Fahrten vom und zum Kunden gespart
würden. Gleichzeitig bedeute es eine er-
hebliche Zeitersparnis für die Interessen-
ten und Kunden. Auch die Logistik der Kü-
chen, die fernab vom Breisgau im Norden
produziert werden, steht aktuell zur Dispo-
sition. „Alle unsere Küchen kommen aus
Ostwestfalen und gelangen per Lkw-Spe-
dition zunächst zum Stammhaus, um dann
teilweise wieder „zurück“ zu den Fischer-
Filialen in Offenburg, Karlsruhe oder Vil-
lingen-Schwenningen gefahren zu wer-
den. Diesen Ablauf wollen wir ändern, um
Strecken und Fahrzeiten zu verkürzen“, be-
tont der Geschäftsführer. Dank einer künf-
tig optimierten Logistikkette lassen sich
laut Griesbaum „Effizienz-Reserven heben
und die Umwelt schonen“.

Mit dem Ohr am Puls der Kundschaft, die
sich imRahmen eines Küchen-Austausches
oftmals eine Gesamt-Renovierung des Kü-
chenraumswünscht, hatte der Fachbetrieb
schon vor mehr als fünf Jahren das Kon-
zept „Fischer Umbau“ ins Leben gerufen,
bei dem Fischer als erster Ansprechpartner
die „Regie“ für die anderen Gewerke, wie
Maler, Bodenleger oder Installateure – im
Sinne des Kunden - mit übernimmt.

One-Stop-Shopping Am Stollen

Diesen konzeptionellen Ansatz möchte Fi-
scher Küchen nun weiter ausbauen, indem
für den Standort „Am Stollen“ ein Komple-
mentär-Anbieter gesucht wird, der sich in
den hochwertig gestalteten Ausstellungs-
räumen präsentieren möchte. „Denkbar ist

hier beispielsweise eine Bad-Ausstellung
eines Großhändlers oder Installationsbe-
triebes, ein Fachgeschäft für Bodenbeläge
oder ein Lichtplaner“, so Griesbaum. Damit
offeriert Fischer Küchen Unternehmern
aus verwandten Gewerken die einmalige
Chance, sich in dem etablierten Kunden-
magneten einzumieten und an der erhöh-
ten Attraktivität des dann für diese Ziel-
gruppe möglichen One-Stop-Shoppings
zu partizipieren. „Das wäre eine Win-Win-
Situation für alle Beteiligten.“ Der Anfang
ist längst gemacht. In unmittelbarer Nach-
barschaft von Fischer Küchen befinden
sich ein Stuckateur, ein Raumausstatter, ein
Architekturbüro, ein Sanitär-Installations-
Betrieb und ein Baustoff-Zentrum.

„Wir blicken optimistisch in die Zukunft –
trotz Corona“, räsoniert Jonas Griesbaum,
der mit seinem Team einen kräftigen Rü-
ckenwind seitens der Kundschaft spürt:
„Wir haben in den letzten Wochen festge-
stellt, dass unsere Kunden eine qualitativ
gute und individuelle Beratung sehr wert-
schätzen und es besonders würdigen,
wenn wir unnötigen Aufwand, Fahrzeiten
und Infektionsrisiken konsequent vermei-
den und dabei Rücksicht auf die Umwelt
nehmen.“ Um ganz auf Nummer sicher zu
gehen, ist ein Besuch im Ladengeschäft je-
derzeit online nach einer Terminvereinba-
rung via Homepage möglich. Denn
schließlich überzeugt auch im digitalen
Zeitalter die Haptik beim Einkaufserlebnis.
Mithin bleibt das Anfassen der Materialien,
die Farbauswahl vor Ort im Studio und die
Inspiration in einer attraktiven Küchen-
Ausstellung weiterhin eine Säule des Er-
folgs von Fischer Küchen; ein Name, der
seit nunmehr fast dreißig Jahren in Südba-
den für hochwertige Küchen steht.

KONTAKT
Jonas Griesbaum - Geschäftsführung
FISCHER KÜCHEN GmbH
Am Stollen 8, 79261 Gutach-Bleibach
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Geschäftliche Information - Anzeige -

NUR BIS 31. AUGUST
»
NUR BIS 31. AUGUST
»»

DEINE TRAUMNISCHENRÜCKWAND
GIBT‘S IM WERT VON 800€ GRATIS!

AKTUELLE AKTION BEI FISCHER KÜCHEN

PLATZHIRSCH
FÜR INNOVATIVE KÜCHEN

»
6x

www.fischer-kuechen.com

in Südbaden –
auch hier in Gutach und Freiburg

EIN STARKER PARTNER
IN DEINER REGION!
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Auto Disch • Elzach
Krankentransport, Personenbeförderung, Dialyse-,

Chemo- und Strahlenfahrten, Rollstuhltaxi
Jürgen Gass • Tel. 07682/216 • mobil: 01715333271

Höchste Zeit um noch mal in
Ihren Tank zu schauen …

Wir machen Urlaub vom
31.08.2020 – 12.09.2020

Inh. Klaus Moser, Tribergerstrasse 46, 79215 Elzach

Bezirksleiter Carsten Herr
Tel.07682 923823+015119385729
Carsten.Herr@lbs-sw.de

Apfelannahme:
ab Freitag, 28. August 2020

Montag bis Samstag 14 – 18 Uhr

Nichts liegenlassen!

Fruchtsaftkelterei Zimmer
Hauptstr. 28, 77716 Fischerbach, Tel. 07832 8414

Großes Nussbaum Club
ROSSMANN -GEWINNSPIEL
auf www.lokalmatador.de/vorteilsclub/
gewinnspiele

Gewinnen und ROSSMANN Einkaufs-
vorteile genießen

Als Erfinder desDrogeriemarktes inDeutschland eröffnete
Dirk Roßmann 1972 den ersten „Markt für Drogeriewaren“
in Hannover. ROSSMANN verfügt damit über das umfang-
reichste Eigenmarkensortiment bei Drogeriewaren in
Deutschland. Des Weiteren legt ROSSMANN großen
Wert auf preiswerten Fotoservice, einen hohen Anteil
umweltfreundlicher Produkte und das hauseigene Qua-
litätsmarken-Programm.

Im August ROSSMANN
Geschenkkarten gewinnen

25 x 50 € gewinnen*
Lösungswort: ROSSMANN-Geschenkkarte
Beginn: ab 03.08.2020
Teilnahmeschluss: Sonntag, 30.08.2020
Hier geht’s zumGewinnspiel:
www.lokalmatador.de/webcode/vorteil-668

Weitere Teilnahmebedingungen und sonstige
Hinweise zu Gewinnspielen finden Sie unter:
www.lokalmatador.de/vorteilsclub/
teilnahmebedingungen.

*Die Gutschein-Karte kann in allen ROSSMANN-Filialen aus-
schließlich gegen Ware eingelöst werden. Teileinlösungen sind
möglich, der Restwert verbleibt auf der Karte. Bei Verlust der
Gutschein-Karte ist kein Ersatz möglich.

www.nussbaum-medien.de

Jeden
Monat
gewinnen


